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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Grundregeln für die Beziehung zwischen Kunde und Bank 

1.	 Geltungsbereich und Änderungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen  
und der Sonderbedingungen für einzelne Geschäftsbeziehungen

1.1	 Geltungsbereich 
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die gesamte Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden 
und ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch (nachfolgend „Bank“). Daneben gelten für einzelne Geschäfts-
beziehungen Sonderbedingungen, die Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen enthalten; sie werden bei der Kontoeröffnung oder bei Erteilung eines Auftrags mit dem Kun-
den vereinbart. 

1.2	 Änderungen 
Die Bank kann jederzeit die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Sonderbedingungen 
unter folgender Maßgabe abändern: 

Änderungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Sonderbedingungen werden dem Kunden 
spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens schriftlich oder in Text-
form (elektronisch) bekanntgegeben. Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung 
nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung angezeigt hat. Auf diese Geneh-
migungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen. Werden dem Kunden Änderungen 
von Bedingungen zu Zahlungsdiensten (zum Beispiel Überweisungsbedingungen) angeboten, kann er den 
von der Änderung betroffenen Zahlungsdiensterahmenvertrag vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird Ihn die 
Bank in ihrem Angebot hinweisen. 

2.	 Bankgeheimnis und Bankauskunft

2.1	 Bankgeheimnis
Die Bank ist im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen des Großherzogtums Luxemburg zur Verschwie-
genheit über alle kundenbezogenen Tatsachen und Wertungen verpflichtet, von denen sie Kenntnis erlangt 
(Bankgeheimnis). Informationen über den Kunden darf die Bank nur weitergeben, wenn gesetzliche Bestim-
mungen dies gebieten. 

2.2	 Bankauskunft 
Eine Bankauskunft enthält allgemein gehaltene Feststellungen und Bemerkungen über die wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Kunden, seine Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit; betragsmäßige Angaben über Konto-
stände, Depot oder sonstige der Bank anvertraute Vermögenswerte sowie Angaben über die Höhe von Kredit-
inanspruchnahmen werden nicht gemacht. 

2.3	 Voraussetzungen für die Erteilung einer Bankauskunft 
Bankauskünfte erteilt die Bank in Übereinstimmung mit dem Bankgeheimnis und nur dann, wenn der Kunde 
der Bank generell oder im Einzelfall ausdrücklich zugestimmt hat. Eine Bankauskunft wird nur dann erteilt, 
wenn der Anfragende ein berechtigtes Interesse an der gewünschten Auskunft glaubhaft dargelegt hat und 
kein Grund zu der Annahme besteht, dass schutzwürdige Belange des Kunden der Auskunftserteilung ent-
gegenstehen. 

2.4	 Empfänger von Bankauskünften 
Bankauskünfte erteilt die Bank nur eigenen Kunden sowie anderen Kreditinstituten für deren Zwecke oder 
die ihrer Kunden. In besonderen, ausdrücklich von den gesetzlichen Bestimmungen des Großherzogtums 
Luxemburg vorgesehenen Fällen jedoch kann die Bank dazu verpflichtet werden, Bankauskünfte auf Ersuchen 
von gerichtlichen oder aufsichtsrechtlichen Behörden im Rahmen der ihnen speziell zugeteilten gesetzlichen 
Befugnisse zu erteilen. 



Allgemeine Geschäftsbedingungen 

3

2.5	 Datenverarbeitung 
Die vom Kunden im Rahmen der Geschäftsbeziehung erhobenen personenbezogenen Daten sowie wei-
tere kundenbezogene Informationen werden für die Ausführung der jeweiligen Dienstleistung auf elek-
tronischen Datenträgern oder auf andere Weise gespeichert. Diese Daten können zur Erfüllung aufsichts-
rechtlicher Kontroll- und Überwachungszwecke (Compliance) und der Geldwäscheprävention sowie im 
Rahmen der Aufnahme und Ausführung von Kundenaufträgen (Konto- und Depotführung, Wertpapierab- 
wicklung und Zahlungsverkehr) auch von Mitarbeitern in den zuständigen Fachabteilungen der ABN AMRO 
Gruppe in Deutschland und den Niederlande eingesehen und bearbeitet werden. Diese Datenverarbeitung ist 
auf die vorgenannten Zwecke beschränkt. Die erhobenen Daten erfahren keine anderweitige Nutzung. 

3.	 Haftung der Bank; Mitverschulden des Kunden 

3.1	 Haftungsgrundsätze 
Die Bank haftet bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen für jedes Verschulden ihrer Mitarbeiter und der Per-
sonen, die sie zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen hinzuzieht. Soweit die Sonderbedingungen für einzelne 
Geschäftsbeziehungen oder sonstige Vereinbarungen etwas Abweichendes regeln, gehen diese Regelungen 
vor. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten (zum Beispiel durch Verletzung der in Nummer 11 die-
ser Allgemeinen Geschäftsbedingungen aufgeführten Mitwirkungspflichten) zu der Entstehung eines Scha-
dens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und 
Kunde den Schaden zu tragen haben. Im Falle von Fehlleitungen, Übermittlungsfehlern, Verzögerungen oder 
sonstigen Schäden, die infolge unrichtiger, unvollständiger oder vertragswidrig unterlassener Angaben des 
Kunden entstehen, haftet die Bank nur für grobes Verschulden. 

3.2	 Weitergeleitete Aufträge 
Wenn ein Auftrag seinem Inhalt nach typischerweise in der Form ausgeführt wird, dass die Bank einen Dritten 
mit der weiteren Erledigung betraut, erfüllt die Bank den Auftrag dadurch, dass sie ihn im eigenen Namen an 
den Dritten weiterleitet (weitergeleiteter Auftrag). 

Dies betrifft zum Beispiel die Einholung von Bankauskünften bei anderen Kreditinstituten oder die Verwah-
rung und Verwaltung von Wertpapieren im Ausland. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf 
die sorgfältige Auswahl und Unterweisung des Dritten. 

3.3	 Störung des Betriebes 
Die Bank haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und Naturereignisse oder durch 
sonstige von ihr nicht zu vertretende Vorkommnisse (zum Beispiel Streik, Aussperrung, Verkehrsstörung, Ver-
fügungen von hoher Hand im In- oder Ausland) eintreten. 

3.4	 Telefonische, telegraphische, drahtlose, fernschriftliche Aufträge 
Alle Anweisungen, Aufträge und sonstigen Mitteilungen des Kunden an die Bank müssen schriftlich eingehen. 
Die Bank erhält sich ausdrücklich das Recht vor, die Ausführung von Anweisungen und Aufträgen, die ihr nicht 
schriftlich oder ordnungsgemäß unterzeichnet zugegangen sind, zu verweigern. Der Kunde muss den Inhalt 
seiner Anweisungen, Aufträge oder sonstigen Mitteilungen beweisen. 

Der Kunde erlaubt der Bank, telefonische Anweisungen und Aufträge auszuführen und sonstige Mitteilungen, 
welche telefonisch gemacht werden, in Betracht zu ziehen. Die Bank ist jedoch nicht verpflichtet, Anweisun-
gen, Aufträge und sonstige Mitteilungen, welche telefonisch gemacht werden, auszuführen oder in Betracht 
zu ziehen. 

Der Kunde berechtigt die Bank, sämtliche telefonische Gesprächsinhalte (insbesondere Anweisungen oder 
Aufträge) aufzuzeichnen. Diese Aufzeichnungen können vor Gericht mit derselben Beweiskraft benutzt wer-
den wie ein Schriftstück. Kontoauszüge und Bestätigungen der Bank stellen den unwiderruflichen Beweis von 
Anweisungen, Aufträgen und sonstigen Mitteilungen, welche telefonisch gemacht wurden, dar. 

Um die Duplizierung von Aufträgen zu verhindern, müssen alle schriftlichen Bestätigungen vorhergehender 
telefonischer Anweisungen oder Aufträge sich einwandfrei auf letztere beziehen. Der Kunde erlaubt der Bank, 
Anweisungen und Aufträge auszuführen und sonstige Mitteilungen in Betracht zu ziehen, welche per Telefax, 
Telex oder ähnlichen Kommunikationsmitteln gemacht werden. Die Bank ist jedoch nicht verpflichtet, Anwei-
sungen, Aufträge und sonstige Mitteilungen, welche per Telefax, Telex oder ähnlichen Kommunikationsmit-
teln gemacht werden, auszuführen oder in Betracht zu ziehen. 

Insbesondere die Übermittlung von elektronischen Nachrichten über das Internet ist kein förmlicher Kommu-
nikationsweg. Aus diesem Grund behält es sich die Bank vor, E-Mails keine rechtliche Wirkung beizumessen 
und entsprechende Aufträge nicht auszuführen. 

Der Kunde trägt alle Risiken in Zusammenhang mit der Nutzung der in diesem Absatz beschriebenen Kom-
munikationsformen, und entbindet die Bank von jeglicher Haftung, vor allem im Zusammenhang mit Missver-
ständnissen auf Grund der rechtmäßigen Nutzung sowie der unrechtmäßigen Nutzung von Kommunikations-
formen, bezüglich welcher der Kunde eine Zusatzerklärung angewiesen hat. 
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Der Kunde und die Bank vereinbaren ausdrücklich, dass Artikel 1341 ff des luxemburgischen Zivilgesetzbu-
ches (Code Civil) in ihren beiderseitigen Beziehungen ausgeschlossen sind; die Bank hat das Recht auf alle 
rechtlich zulässigen Beweismittel einschließlich aufgezeichneter Telefongespräche zurückzugreifen. 

Die Bücher und Schriftstücke der Bank gelten bis zum Beweis des Gegenteils als beweiskräftig. Aufzeich-
nungen von Originaldokumenten auf Mikrofilm oder anderen Datenträgen werden als getreue Kopie des 
Originaldokumentes angesehen, und haben gegenüber dem Kunden die gleiche Beweiskraft wie das Origi-
naldokument. Beweise gegen Mikroverfilmung und EDV-Erfassung, die von der Bank auf der Grundlage der 
Originalschriftstücke vorgenommen werden, können vom Kunden nur durch ein Beweisstück gleicher Art 
oder schriftlich beigebracht werden. 

4.	 Konteneinheit; Aufrechnungsbefugnis

4.1	 Konteneinheit 
Sämtliche Konten und Depots eines Kunden (auch solche in unterschiedlicher Währung oder mit unterschied-
lichen Bestimmungen und Bedingungen) bilden tatsächlich und rechtlich nur Teile eines einheitlichen Konto-
korrents, dessen Saldo erst nach Umrechnung aller Salden in die mit dem Kunden vereinbarte Basiswährung 
zum Tageskurs beim Rechnungsabschluss festgestellt wird. Für Zinsen, Entgelte und Auslagen gelten die 
Bedingungen des jeweiligen Einzelkontos/-depots. Für einen etwaigen nach der Umrechnung festgestellten 
Sollsaldo haften sämtliche persönlichen und dinglichen Sicherheiten, ungeachtet dessen, ob sie für ein einzel-
nes, mehrere oder alle Konten/Depots bestellt worden sind. 

4.2	 Aufrechnungsbefugnis der Bank 
Unbeschadet des Vorstehenden wird hiermit vereinbart, dass die Bank das Recht hat, ohne Inverzugsetzung 
oder vorherige Genehmigung, Forderungen (zum Beispiel Guthaben) des Kunden, soweit diese fällig sind, mit 
eigenen Forderungen aufzurechnen. Hierbei werden gegebenenfalls Fremdwährungsbeträge umgerechnet. 

Die Bank hat das Recht zu bestimmen, auf welche von mehreren fälligen Forderungen und in jeweils welcher 
Höhe Zahlungseingänge, die zur Begleichung sämtlicher Forderungen nicht ausreichen, zu verrechnen sind. 

4.3	 Grenzen der Aufrechnungsbefugnis des Kunden 
Der Kunde kann gegen Forderungen der Bank nur aufrechnen, wenn seine Forderungen unbestritten oder 
rechtskräftig festgestellt sind. 

4.4	 Konnexität der Geschäftsvorfälle 
Bank und Kunde sind sich darin einig, dass alle Verpflichtungen der Bank gegenüber dem Kunden sowie des 
Kunden gegenüber der Bank im Rahmen der bankmäßigen Geschäftsverbindung ein zusammenhängendes 
Rechtsverhältnis bilden (Konnexität). Bank und Kunde sind somit berechtigt, die Erfüllung ihrer Verpflichtun-
gen so lange zu verweigern, bis die jeweils andere Partei die ihr obliegenden Verpflichtungen erfüllt hat. 

5.	 Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Kunden

Nach dem Tod des Kunden kann die Bank zur Klärung der Verfügungsberechtigung die Vorlegung eines Erbscheins, 
eines Testamentsvollstreckerzeugnisses oder weiterer hierfür notwendiger Unterlagen verlangen; fremdsprachige 
Urkunden sind auf Verlangen der Bank in deutscher Übersetzung vorzulegen. Die Bank kann auf die Vorlage eines 
Erbscheins oder eines Testamentsvollstreckerzeugnisses verzichten, wenn ihr eine Ausfertigung oder eine beglau-
bigte Abschrift der letztwilligen Verfügung (Testament, Erbvertrag) nebst zugehöriger Eröffnungsniederschrift vor-
gelegt wird. Die Bank darf denjenigen, der darin als Erbe oder Testamentsvollstrecker bezeichnet ist, als Berechtig-
ten ansehen, ihn verfügen lassen und insbesondere mit befreiender Wirkung an ihn leisten. Dies gilt nicht, wenn der 
Bank bekannt ist, dass der dort Genannte (zum Beispiel nach Anfechtung oder wegen Nichtigkeit des Testaments) 
nicht verfügungsberechtigt ist, oder wenn ihr dies infolge Fahrlässigkeit nicht bekannt geworden ist. 

6.	 Maßgebliches Recht; Gerichtsstand

6.1	 Geltung luxemburgischen Rechts 
Für die Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und der Bank gilt luxemburgisches Recht, sofern nicht 
etwas anderes ausdrücklich vereinbart wurde. 

6.2	 Gerichtsstand 
Die Bank kann den Kunden, an dem für die kontoführende Stelle zuständigen Gericht oder bei einem anderen 
zuständigen Gericht verklagen. Die Bank selbst kann nur an dem für die kontoführende Stelle zuständigen 
Gericht verklagt werden. 

6.3	 Gerichtsstand für Auslandskunden 
Die Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch für Kunden, die im Ausland eine vergleichbare gewerbliche Tätig-
keit ausüben, sowie für ausländische Institutionen, die mit inländischen juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts oder mit einem inländischen öffentlich-rechtlichen Sondervermögen vergleichbar sind. 
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Kontoführung 

7.	 Rechnungsabschlüsse bei Kontokorrentkonten (Konten in laufender Rechnung)

7.1	 Erteilung der Rechnungsabschlüsse 
Die Bank erteilt bei Kontokorrentkonten, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, jeweils zum Ende eines 
Kalenderquartals einen Rechnungsabschluss; dabei werden die seit dem letzten Rechnungsabschluss ent-
standenen beiderseitigen Ansprüche (einschließlich der Zinsen und Entgelte der Bank) verrechnet. Die Bank 
kann auf den Saldo, der sich aus der Verrechnung ergibt, nach Nummer 12 dieser Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen oder der mit dem Kunden anderweitig getroffenen Vereinbarung Zinsen berechnen. Die Konten-
einheit nach Nummer 4.1 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen wird durch diese Rechnungsabschlüsse 
in keiner Weise berührt. 

7.2	 Frist für Einwendungen; Genehmigung durch Schweigen 
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit eines Rechnungsabschlusses hat der Kunde unver-
züglich, spätestens jedoch innerhalb eines Monats nach dessen Zugang zu erheben; macht er seine Einwen-
dungen schriftlich geltend, genügt die Absendung innerhalb der Monatsfrist. Das Unterlassen rechtzeitiger 
Einwendungen gilt als Genehmigung. Auf diese Folge wird die Bank bei Erteilung des Rechnungsabschlusses 
besonders hinweisen. Der Kunde kann auch nach Fristablauf eine Berichtigung des Rechnungsabschlusses 
verlangen, muss dann aber beweisen, dass zu Unrecht sein Konto belastet oder eine ihm zustehende Gut-
schrift nicht erteilt wurde. 

8.	 Storno- und Berichtigungsbuchungen der Bank 

8.1	 Vor Rechnungsabschluss 
Fehlerhafte Gutschriften auf (Kontokorrent-) Konten (zum Beispiel infolge einer falschen Kontonummer) darf 
die Bank bis zum nächsten Rechnungsabschluss durch eine Belastungsbuchung rückgängig machen, soweit 
ihr ein Rückzahlungsanspruch gegen den Kunden zusteht (Stornobuchung); der Kunde kann in diesem Fall 
gegen die Belastungsbuchung nicht einwenden, dass er in Höhe der Gutschrift bereits verfügt hat. 

8.2	 Nach Rechnungsabschluss 
Stellt die Bank eine fehlerhafte Gutschrift erst nach einem Rechnungsabschluss fest und steht ihr ein Rück-
zahlungsanspruch gegen den Kunden zu, so wird sie in Höhe ihres Anspruchs sein Konto belasten (Berich-
tigungsbuchung). Erhebt der Kunde gegen die Berichtigungsbuchung Einwendungen, so wird die Bank den 
Betrag dem Konto wieder gutschreiben und ihren Rückzahlungsanspruch gesondert geltend machen. 

8.3	 Informationen des Kunden und Zinsberechnung 
Über Storno- und Berichtigungsbuchungen wird die Bank den Kunden unverzüglich unterrichten. Die Buchun-
gen nimmt die Bank hinsichtlich der Zinsberechnung rückwirkend zu dem Tag vor, an dem die fehlerhafte 
Buchung durchgeführt wurde. 

9.	 Einzugsaufträge

9.1	 Erteilung von Vorbehaltsgutschriften bei der Einreichung 
Schreibt die Bank den Gegenwert von Schecks und Lastschriften schon vor ihrer Einlösung gut, geschieht dies 
unter dem Vorbehalt ihrer Einlösung, und zwar auch dann, wenn diese Papiere bei der Bank selbst zahlbar 
sind. Reicht der Kunde andere Papiere mit dem Auftrag ein, von einem Zahlungspflichtigen einen Forderungs-
betrag zu beschaffen (zum Beispiel Zinsscheine), und erteilt die Bank über den Betrag eine Gutschrift, so steht 
diese unter dem Vorbehalt, dass die Bank den Betrag erhält. Der Vorbehalt gilt auch dann, wenn die Papiere 
bei der Bank selbst zahlbar sind. Werden Schecks und Lastschriften nicht eingelöst oder erhält die Bank den 
Betrag aus dem Einzugsauftrag nicht, macht die Bank die Vorbehaltsgutschrift rückgängig. Dies geschieht 
unabhängig davon, ob in der Zwischenzeit ein Rechnungsabschluss erteilt wurde. 

9.2	 Einlösung von Lastschriften und vom Kunden ausgestellter Schecks 
Lastschriften und Schecks sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung nicht spätestens am zweiten 
Geschäftstag der Bank nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht wird. 

Die Geschäftstage der Bank ergeben sich aus den „Sonderbedingungen für die Ausführung von Überweisungs-
aufträgen“ Nummer 1 Absatz 1.1.. Für Lastschriften aus anderen Verfahren gelten die Einlösungsregeln in den 
hierfür vereinbarten Sonderbedingungen. Barschecks sind bereits mit Zahlung an den Scheckvorleger einge-
löst. Schecks sind auch schon dann eingelöst, wenn die Bank im Einzelfall eine Bezahltmeldung absendet. Last-
schriften und Schecks, die über die zuständige Abrechnungsstelle vorgelegt wurden, sind eingelöst, wenn sie 
nicht bis zu dem von der Abrechnungsstelle festgesetzten Zeitpunkt an diese zurückgegeben werden. 
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10.	Risiken bei Fremdwährungskonten und Fremdwährungsgeschäften

10.1	Auftragsausführung bei Fremdwährungskonten 
Fremdwährungskonten des Kunden dienen dazu, Zahlungen an den Kunden und Verfügungen des Kunden in 
fremder Währung bargeldlos abzuwickeln. Verfügungen über Guthaben auf Fremdwährungskonten (zum Bei-
spiel durch Überweisungen zu Lasten des Fremdwährungsguthabens) werden unter Einschaltung von Banken 
im Heimatland der Währung abgewickelt, wenn sie die Bank nicht vollständig innerhalb des eigenen Hauses 
ausführt. 

10.2	Gutschriften bei Fremdwährungsgeschäften mit den Kunden 
Schließt die Bank mit dem Kunden ein Geschäft (zum Beispiel ein Devisentermingeschäft) ab, aus dem sie die 
Verschaffung eines Betrages in fremder Währung schuldet, wird sie ihre Fremdwährungsverbindlichkeit durch 
Gutschrift auf dem Konto des Kunden in dieser Währung erfüllen, sofern nicht etwas anders vereinbart ist. 

10.3	Vorübergehende Beschränkung der Leistung durch die Bank 
Die Verpflichtungen der Bank zur Ausführung einer Verfügung zu Lasten eines Fremdwährungsguthabens 
(Absatz 1) oder zur Erfüllung einer Fremdwährungsverbindlichkeit (Absatz 2) ist in dem Umfang und solange 
ausgesetzt, wie die Bank in der Währung, auf die das Fremdwährungsguthaben oder die Verbindlichkeit lau-
tet, wegen politisch bedingter Maßnahmen oder Ereignisse im Lande dieser Währung nicht oder nur ein-
geschränkt verfügen kann. In dem Umfang und solange diese Maßnahmen oder Ereignisse andauern, ist die 
Bank auch nicht zu einer Erfüllung an einem anderen Ort außerhalb des Landes der Währung, in einer anderen 
Währung (auch nicht in Euro oder in der mit dem Kunden vereinbarten Basiswährung) oder durch Anschaffung 
von Bargeld verpflichtet. 

Die Verpflichtung der Bank zur Ausführung einer Verfügung zu Lasten eines Fremdwährungsguthabens ist 
dagegen nicht ausgesetzt, wenn sie die Bank vollständig im eigenen Haus ausführen kann. 

Das Recht des Kunden und der Bank, fällige gegenseitige Forderungen in derselben Währung miteinander zu 
verrechnen, bleibt von den vorstehenden Regelungen unberührt. 

10.4	Wechselkurs 
Die Bestimmung des Wechselkurses bei Fremdwährungsgeschäften (Geschäfte in einer anderen Währung als 
der Kontowährung) ergibt sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“. Bei Zahlungsdiensten gilt ergän-
zend der Zahlungsdiensterahmenvertrag. 

Mitwirkungspflichten des Kunden 

11.	Mitwirkungspflichten des Kunden

11.1	Allgemeine Mitwirkungspflichten des Kunden
Mit Aufnahme der Geschäftsbeziehung und während ihrer Dauer, verpflichtet sich der Kunde, sämtliche Infor-
mationen und Dokumente zur Verfügung zu stellen, welche die Bank nach freiem Ermessen anfordert, ins-
besondere, aber nicht abschließend, hinsichtlich der Erfüllung einzuhaltender gesetzlicher, steuer- und auf-
sichtsrechtlicher als auch vertraglicher Verpflichtungen. 

Zudem verpflichtet sich der Kunde, der Bank während der Dauer der Geschäftsbeziehung unverzüglich und 
unaufgefordert, jede Änderung (insbesondere, aber nicht abschließend) in Bezug auf seine personenbezoge-
nen Daten (z.B. Angaben zu Identität, Wohnsitz, steuerlicher Ansässigkeit, Staatsangehörigkeit, Steuerstatus, 
Gewährung oder Rückgabe einer US-Greencard bzw. Gesellschaftssitz / eingetragener Sitz und Registrier-
nummer, etc.), seiner Rechtsfähigkeit oder seines Finanzprofils schriftlich mitzuteilen. Die Mitteilung hat spä-
testens innerhalb von 30 Kalendertagen nach Eintritt der Änderung zu erfolgen.

11.2	Änderungen von Namen, Anschrift oder einer gegenüber der Bank erteilten Vertretungsmacht 

Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Geschäftsverkehrs ist es erforderlich, dass der Kunde der Bank Ände-
rungen seines Namens und seiner Anschrift oder der Verfügungsfähigkeit des Kunden oder für ihn zeich-
nungsberechtigten Personen (z.B.: nachträglich eingetretene Geschäftsunfähigkeit eines Vertreters oder 
Bevollmächtigten) sowie das Erlöschen oder die Änderung einer gegenüber der Bank erteilten Vertretungs-
macht (insbesondere einer Vollmacht) unverzüglich mitteilt. Diese Mitteilungspflicht besteht auch dann, wenn 
die Vertretungsmacht in ein öffentliches Register (zum Beispiel in das Handelsregister) eingetragen ist und 
ihr Erlöschen oder ihre Änderung in dieses Register eingetragen wird. Die Namen der für den Kunden vertre-
tungs- oder verfügungsberechtigten Personen sind der Bank mit eigenhändigen Unterschriftsproben auf den 
Vordrucken der Bank bekannt zu geben. 

Darüber hinaus können sich weitergehende gesetzliche Mitteilungspflichten, insbesondere aus dem Geld-
wäschegesetz, ergeben. 
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11.3	Klarheit von Aufträgen 
Aufträge jeder Art müssen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen lassen. Nicht eindeutig formulierte Aufträge kön-
nen Rückfragen zur Folge haben, die zu Verzögerungen führen können. Vor allem hat der Kunde bei Aufträgen 
(zum Beispiel bei Überweisungsaufträgen) auf die Richtigkeit und Vollständigkeit des Namens des Zahlungs-
empfängers der angegebenen Kontonummer und der angegebenen Bankleitzahl oder der Internationalen 
Bankkontonummer (IBAN) und des Bankidentifizierungscodes (BIC) sowie der Währung zu achten. Änderun-
gen, Bestätigungen oder Wiederholungen von Aufträgen müssen als solche gekennzeichnet sein. 

11.4	Besonderer Hinweis bei Eilbedürftigkeit der Ausführung eines Auftrages 
Hält der Kunde bei der Ausführung eines Auftrags besondere Eile für nötig, hat er dies der Bank gesondert 
mitzuteilen. Bei formularmäßig erteilten Aufträgen muss dies außerhalb des Formulars erfolgen. 

11.5	Prüfung und Einwendungen bei Mitteilungen der Bank 
Der Kunde hat Kontoauszüge, Wertpapierabrechnungen, Depot- und Erträgnisaufstellungen, sonstige 
Abrechnungen, Anzeigen über die Ausführung von Aufträgen sowie Informationen über erwartete Zahlungen 
und Sendungen (Avise) auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit unverzüglich zu überprüfen und etwaige Ein-
wendungen unverzüglich zu erheben. 

11.6	Benachrichtigung der Bank bei Ausbleiben von Mitteilungen 
Falls periodisch eingehende Mitteilungen wie Rechnungsabschlüsse und Depotaufstellungen dem Kunden 
nicht zugehen, muss er die Bank unverzüglich davon benachrichtigen. Die Benachrichtigungspflicht besteht 
auch beim Ausbleiben anderer Mitteilungen, deren Eingang der Kunde erwartet (Wertpapierabrechnungen, 
Kontoauszüge nach der Ausführung von Aufträgen und Überweisungen des Kunden oder über Zahlungen, die 
der Kunde erwartet). 

11.7	Folgen bei Verstößen gegen die Mitwirkungspflichten
Die Bank behält sich das Recht vor, die Eröffnung eines Kontos/Depots nach ihrem Ermessen abzulehnen, 
wenn die erforderlichen Dokumente nicht bzw. nicht fristgerecht eingereicht werden, wenn sich herausstellt, 
dass diese veraltet, unrichtig oder unvollständig sind, oder falls die Bank die eingereichten Dokumente zur 
Erfüllung ihrer gesetzlichen, steuer- und aufsichtsrechtlichen als auch vertraglichen Pflichten als ungeeignet 
oder nicht ausreichend erachtet. Kommt bei einem bereits bestehenden Konto/Depot der Kunde seinen Mit-
wirkungspflichten nicht bzw. nicht rechtzeitig nach, behält sich die Bank, vorbehaltlich weiterer gesetzlicher 
Verpflichtungen, das Recht vor, das Konto/Depot des Kunden zu sperren, auf dem Konto bestehende Positio-
nen zu liquidieren oder das Konto fristlos zu kündigen.

Der Kunde trägt die alleinige Verantwortung für alle unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen falscher, 
nicht mehr aktueller, unvollständiger oder unrichtiger Informationen oder Daten. Die Bank schließt eine Haf-
tung für Schäden, die in Folge einer versäumten oder verspäteten Übermittlung von Informationen, Doku-
menten oder aufgrund falscher oder fehlerhafter Angaben des Kunden sowie aus der Kontosperrung, aus 
nachteiligen Steuerabzügen oder Steuermeldungen, als auch beispielsweise aus dem Verkauf bestehender 
Positionen entstehen können, vollumfänglich aus.

Kosten der Bankdienstleistungen 

12.	Zinsen, Entgelte und Auslagen

12.1	Zinsen und Entgelte 
Die Höhe der Zinsen und Entgelte für Kredite und Leistungen der Bank ergibt sich aus dem „Preis- und Leis-
tungsverzeichnis“ der Bank: 
https://www.abnamro.lu/abn-amro-lu/fileadmin/preisleistungsverzeichnis_luxemburg.pdf.

Wenn ein Kunde einen dort aufgeführten Kredit oder eine dort aufgeführte Leistung in Anspruch nimmt und 
keine abweichende individualvertragliche Vereinbarung zwischen ihm und der Bank besteht, gelten die zu 
diesem Zeitpunkt im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Zinsen und Entgelte. Für die Vergütung 
darin nicht aufgeführter Leistungen, die im Auftrag des Kunden oder in dessen mutmaßlichem Interesse 
erbracht werden und die, nach den Umständen zu urteilen, nur gegen eine Vergütung zu erwarten sind, gel-
ten, soweit keine andere Vereinbarung getroffen wurde, die gesetzlichen Vorschriften. 

Die Bank bestimmt in einem solchen Fall, sofern gesetzliche Bestimmungen dem nicht entgegenstehen, die 
Höhe von Zinsen und Entgelten nach billigem Ermessen. 

12.2	Nicht entgeltfähige Leistung 
Für eine Leistung, zu deren Erbringung die Bank kraft Gesetzes oder aufgrund einer vertraglichen Neben-
pflicht verpflichtet ist oder die sie im eigenen Interesse wahrnimmt, wird die Bank kein Entgelt berechnen, es 
sei denn, es ist gesetzlich zulässig und wird nach Maßgabe der gesetzlichen Regelung erhoben. 
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12.3	Änderung von Zinsen; Kündigungsrecht des Kunden bei Erhöhung 
Die Änderung der Zinsen bei Krediten mit einem veränderlichen Zinssatz erfolgt aufgrund der jeweiligen 
Kreditvereinbarungen mit dem Kunden. Die Bank wird dem Kunden Änderungen von Zinsen und Entgel-
ten mitteilen. Bei einer Erhöhung kann der Kunde, sofern nichts anderes vereinbart ist, die davon betroffene 
Geschäftsbeziehung innerhalb von vier Wochen nach Bekanntgabe der Änderung mit sofortiger Wirkung kün-
digen. Kündigt der Kunde, so werden die erhöhten Zinsen und Entgelte für die gekündigte Geschäftsbezie-
hung nicht zugrunde gelegt. Die Bank wird zur Abwicklung eine angemessene Frist einräumen. 

12.4	Änderung von Entgelten bei typischerweise dauerhaft in Anspruch genommenen Leistungen 
Änderungen von Entgelten für solche Leistungen, die vom Kunden im Rahmen der Geschäftsverbindung 
typischerweise dauerhaft in Anspruch genommen werden (zum Beispiel Konto- und Depotführung), werden 
dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform 
angeboten. Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschla-
genen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird 
ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen. Werden dem Kunden Änderungen angeboten, kann er 
den von der Änderung betroffenen Vertrag vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem 
Angebot besonders hinweisen. Kündigt der Kunde, wird das geänderte Entgelt für die gekündigte Geschäfts-
beziehung nicht zugrunde gelegt. 

12.5	Auslagen 
Die Bank ist berechtigt, dem Kunden Auslagen in Rechnung zu stellen, die anfallen, wenn die Bank, in seinem 
Auftrag oder seinem mutmaßlichen Interesse tätig wird (insbesondere für Ferngespräche, Porto) oder wenn 
Sicherheiten bestellt, verwaltet, freigegeben oder verwertet werden (insbesondere Notarkosten, Lagergelder, 
Kosten der Bewachung von Sicherungsgut). 

12.6	Besonderheiten bei Verbraucherdarlehensverträgen und Zahlungsdiensteverträgen mit Verbrauchern 
Bei Verbraucherdarlehensverträgen und Zahlungsdiensteverträgen mit Verbrauchern für Zahlungen inner-
halb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) in einer EWR-Währung richten sich die Zinsen und die Kosten 
(Entgelte und Auslagen) nach den jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen und Sonderbedingungen sowie 
ergänzend nach den gesetzlichen Vorschriften. Die derzeit zum Europäischen Wirtschaftsraum gehörenden 
Staaten und die derzeitigen EWR-Währungen sind in den „Sonderbedingungen für die Ausführung von Über-
weisungsaufträgen“ Nummer 1 Absatz 1.1. aufgeführt. 

Sicherheiten für die Ansprüche der Bank gegen den Kunden

13.	Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten

13.1	Anspruch der Bank auf Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten 
Die Bank kann für alle Ansprüche aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung die Bestellung bankmäßiger 
Sicherheiten verlangen, und zwar auch dann, wenn die Ansprüche bedingt sind (zum Beispiel Aufwendungs-
ersatzanspruch wegen der Inanspruchnahme aus einer für den Kunden übernommenen Bürgschaft). Hat der 
Kunde gegenüber der Bank eine Haftung für Verbindlichkeiten eines anderen Kunden der Bank übernommen 
(zum Beispiel als Bürge), so besteht für die Bank ein Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung von Sicherhei-
ten im Hinblick auf die aus der Haftungsübernahme folgende Schuld jedoch erst ab ihrer Fälligkeit. 

13.2	Veränderungen des Risikos 
Hat die Bank bei der Entstehung von Ansprüchen gegen den Kunden zunächst ganz oder teilweise davon 
abgesehen, die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten zu verlangen, kann sie auch später noch eine 
Besicherung fordern. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass Umstände eintreten oder bekannt werden, die 
eine erhöhte Risikobewertung der Ansprüche gegen den Kunden rechtfertigen. Dies kann insbesondere dann 
der Fall sein, wenn: 

•	 sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden nachteilig verändert haben 

•	 oder sich zu verändern drohen, oder sich die vorhandenen Sicherheiten wertmäßig verschlechtert 
haben oder zu verschlechtern drohen.

Der Besicherungsanspruch der Bank besteht nicht, wenn ausdrücklich vereinbart ist, dass der Kunde keine 
oder ausschließlich im Einzelnen benannte Sicherheiten zu bestellen hat. 

13.3	Fristsetzung für die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten 
Für die Bestellung oder Verstärkung der Sicherheiten wird die Bank eine angemessene Frist einräumen. 

Beabsichtigt die Bank, von ihrem Recht zur fristlosen Kündigung nach Nummer 19.3. dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen Gebrauch zu machen, falls der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung oder Ver-
stärkung der Sicherheiten nicht fristgerecht nachkommt, wird sie ihn zuvor hierauf hinweisen. 
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14.	Vereinbarung eines Pfandrechts zugunsten der Bank 

14.1	Einigung über das Pfandrecht 
Der Kunde stimmt mit Unterzeichnung vorliegender Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausdrücklich zu, dass 
die Bank ein Pfandrecht an den Wertpapieren und Sachen des Kunden erwirbt, die bei der Bank im bankmäßi-
gen Geschäftsverkehr eingebracht sind oder noch eingebracht werden. Der Kunde stimmt ferner ausdrücklich 
zu, dass die Bank auch an den Ansprüchen, die dem Kunden gegen die Bank aus der bankmäßigen Geschäfts-
verbindung zustehen oder künftig zustehen werden (zum Beispiel Kontoguthaben) ein Pfandrecht erwirbt. 

Der Kunde verpflichtet sich mit Unterzeichnung vorliegender Allgemeinen Geschäftsbedingungen zur Vor-
nahme jedweder zumutbaren und in seinem Machtbereich liegenden Handlung sowie zur Erteilung jedweder 
Zustimmung und Genehmigung, welche für eine ordnungsgemäße Bestellung der im Folgenden und in Artikel 
15 vorliegender Allgemeinen Geschäftsbedingungen genannten Pfandrechte und Sicherungsrechte gemäß 
den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg und insbesondere nach den Regelungen des Gesetzes vom 5. 
August 2005 bezüglich Verträgen über Finanzgarantien, in der jeweils geltenden Fassung (Loi du 5 août 2005 
sur les contrats de garantie financière, das „Finanzgarantiengesetz“), erforderlich sind. 

14.2	Gesicherte Ansprüche 
Das Pfandrecht dient der Sicherung aller bestehenden, künftigen und bedingten Ansprüche, die der Bank aus 
der bankmäßigen Geschäftsverbindung gegen den Kunden zustehen. Hat der Kunde gegenüber der Bank eine 
Haftung für Verbindlichkeiten eines anderen Kunden der Bank übernommen (zum Beispiel als Bürge), so sichert 
das Pfandrecht die aus der Haftungsübernahme folgende Schuld jedoch erst ab ihrer Fälligkeit. 

14.3	Ausnahmen vom Pfandrecht 
Gelangen Gelder oder andere Werte mit der Maßgabe in die Verfügungsgewalt der Bank, dass sie nur für 
einen bestimmten Zweck verwendet werden dürfen (zum Beispiel Bareinzahlung zur Einlösung eines Wech-
sels), erstreckt sich das Pfandrecht der Bank nicht auf diese Werte. Dasselbe gilt für die von der Bank selbst 
ausgegebenen Aktien (eigene Aktien) und für die Wertpapiere, die die Bank für den Kunden im Ausland ver-
wahrt. Außerdem erstreckt sich das Pfandrecht nicht auf die von der Bank selbst ausgegebenen eigenen 
Genussrechte/Genussscheine und nicht auf die verbrieften und nicht verbrieften nachrangigen Verbindlich-
keiten der Bank. 

14.4	Zins- und Gewinnanteilscheine 
Unterliegen dem Pfandrecht der Bank Wertpapiere, ist der Kunde nicht berechtigt, die Herausgabe der zu 
diesen Papieren gehörenden Zins- und Gewinnanteilscheine zu verlangen. 

15.	Sicherungsrechte bei Einzugspapieren und diskontierten Wechseln

15.1	Sicherungsübereignung 
Die Bank erwirbt an den ihr zum Einzug eingereichten Schecks und Wechseln im Zeitpunkt der Einreichung 
Sicherungseigentum. An diskontierten Wechseln erwirbt die Bank im Zeitpunkt des Wechselankaufs unein-
geschränktes Eigentum; belastet sie diskontierte Wechsel dem Konto zurück, so verbleibt ihr das Sicherungs-
eigentum an diesen Wechseln. 

15.2	Sicherungsabtretung 
Mit dem Erwerb des Eigentums an Schecks und Wechseln gehen auch die zugrunde liegenden Forderungen 
auf die Bank über; ein Forderungsübergang findet ferner statt, wenn andere Papiere zum Einzug eingereicht 
werden (zum Beispiel Lastschriften, kaufmännische Handelspapiere). 

15.3	Zweckgebundene Einzugspapiere 
Werden der Bank Einzugspapiere mit der Maßgabe eingereicht, dass ihr Gegenwert nur für einen bestimm-
ten Zweck verwendet werden darf, erstrecken sich die Sicherungsübereignung und die Sicherungsabtretung 
nicht auf diese Papiere. 

15.4	Gesicherte Ansprüche der Bank 
Das Sicherungseigentum und die Sicherungsabtretung dienen der Sicherung aller Ansprüche, die der Bank 
gegen den Kunden bei Einreichung von Einzugspapieren aus seinen Kontokorrentkonten zustehen oder die 
infolge der Rückbelastung nicht eingelöster Einzugspapiere oder diskontierter Wechsel entstehen. 

Auf Anforderung des Kunden nimmt die Bank eine Rückübertragung des Sicherungseigentums an den Papie-
ren und der auf sie übertragenen Forderungen an den Kunden vor, falls ihr im Zeitpunkt der Anforderung keine 
zu sichernden Ansprüche gegen den Kunden zustehen oder sie ihn über den Gegenwert der Papiere vor deren 
endgültiger Bezahlung nicht verfügen lässt. 
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16.	Begrenzung des Besicherungsanspruchs und Freigabeverpflichtung

16.1	Deckungsgrenze 
Die Bank kann ihren Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten so lange geltend machen, bis 
der realisierbare Wert aller Sicherheiten dem Gesamtbetrag aller Ansprüche aus der bankmäßigen Geschäfts-
verbindung (Deckungsgrenze) entspricht. 

16.2	Freigabe 
Falls der realisierbare Wert aller Sicherheiten die Deckungsgrenze nicht nur vorübergehend übersteigt, hat 
die Bank auf Verlangen des Kunden Sicherheiten nach ihrer Wahl freizugeben, und zwar in Höhe des die 
Deckungsgrenze übersteigenden Betrages; sie wird bei der Auswahl der freizugebenden Sicherheiten auf 
die berechtigten Belange des Kunden und eines dritten Sicherungsgebers, der für die Verbindlichkeiten des 
Kunden Sicherheiten bestellt hat, Rücksicht nehmen. In diesem Rahmen ist die Bank auch verpflichtet, Auf-
träge des Kunden über die dem Pfandrecht unterliegenden Werte auszuführen (zum Beispiel Verkauf von 
Wertpapieren, Auszahlung von Guthaben). 

16.3	Sondervereinbarungen 
Ist für eine bestimmte Sicherheit ein anderer Bewertungsmaßstab als der realisierbare Wert, eine andere 
Deckungsgrenze oder eine andere Grenze für die Freigabe von Sicherheiten vereinbart, so sind diese maß-
geblich. 

17.	Verwertung von Sicherheiten

17.1	Wahlrecht der Bank 
Im Falle der Verwertung hat die Bank unter mehreren Sicherheiten die Wahl. Sie wird bei der Verwertung und 
bei der Auswahl der zu verwertenden Sicherheiten auf die berechtigten Belange des Kunden und eines dritten 
Sicherungsgebers, der für die Verbindlichkeiten des Kunden Sicherheiten bestellt hat, Rücksicht nehmen. 

17.2	Verwertungsverfahren, Verwertung von Wertpapieren 
Kommt der Kunde seinen Verbindlichkeiten bei Fälligkeit nicht nach, darf die Bank die Sicherheiten gemäß 
den gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere dem Finanzgarantiengesetz, verwerten. Insofern verpflichtet 
sich der Kunde zur Vornahme jedweder zumutbaren und in seinem Machtbereich liegenden Handlung sowie 
zur Erteilung jedweder Zustimmung und Genehmigung, welche für eine ordnungsgemäße Verwertung der 
bestellten Pfandrechte und Sicherungsrechte gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg und 
insbesondere nach den Regelungen des Finanzgarantiengesetzes, erforderlich sind. Wenn die Sicherheiten 
in Wertpapieren besteht, die an einer Börse notiert sind oder für die am geregelten Markt Preise festgelegt 
werden, kann die Bank sich diese Wertpapiere unter anderem zu einem angemessenen Preis, der durch einen 
von ihr bestimmten unabhängigen Wirtschaftsprüfer bestimmt wurde, aneignen oder sie an der Börse zum 
geltenden Preis verkaufen lassen. 

17.3	Verwertung von Ansprüchen 
Wenn die Sicherheit in Ansprüchen des Kunden gegen die Bank besteht, kann die Bank ihre Ansprüche gegen 
die Ansprüche des Kunden aufrechnen. 

Kündigung 

18.	Kündigungsrechte des Kunden

18.1	Jederzeitiges Kündigungsrecht 
Der Kunde kann die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne Geschäftsbeziehungen, für die weder eine 
Laufzeit noch eine abweichende Kündigungsregelung vereinbart ist, jederzeit ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist kündigen. 

18.2	Kündigung aus wichtigem Grund 
Ist für eine Geschäftsbeziehung eine Laufzeit oder eine abweichende Kündigungsregelung vereinbart, kann 
eine fristlose Kündigung nur dann ausgesprochen werden, wenn hierfür ein wichtiger Grund vorliegt, der es 
dem Kunden, auch unter angemessener Berücksichtigung der berechtigten Belange der Bank, unzumutbar 
werden lässt, die Geschäftsbeziehung fortzusetzen. 

18.3	Gesetzliche Kündigungsrechte 
Gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt. 
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19.	Kündigungsrechte der Bank

19.1	Kündigung unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 
Die Bank kann die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne Geschäftsbeziehungen, für die weder eine 
Laufzeit noch eine abweichende Kündigungsregelung vereinbart ist, jederzeit unter Einhaltung einer ange-
messenen Kündigungsfrist kündigen. Bei der Bemessung der Kündigungsfrist wird die Bank auf die berech-
tigten Belange des Kunden Rücksicht nehmen. 

Für die Kündigung eines Zahlungsdiensterahmenvertrages (zum Beispiel laufendes Konto) und eines Depots 
beträgt die Kündigungsfrist mindestens zwei Monate. 

19.2	Kündigung unbefristeter Kredite 
Kredite und Kreditzusagen, für die weder eine Laufzeit noch eine abweichende Kündigungsregelung verein-
bart ist, kann die Bank jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Die Bank wird bei der Aus-
übung dieses Kündigungsrechts auf die berechtigten Belange des Kunden Rücksicht nehmen. 

19.3	Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
Eine fristlose Kündigung der gesamten Geschäftsverbindung oder einzelner Geschäftsbeziehungen ist zuläs-
sig, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, der der Bank, auch unter angemessener Berücksichtigung der berech-
tigten Belange des, Kunden deren Fortsetzung unzumutbar werden lässt. Ein solcher Grund liegt insbeson-
dere vor, 

•	 wenn der Kunde unrichtige Angaben über seine Vermögenslage gemacht hat, die für die Entschei-
dung der Bank über eine Kreditgewährung oder über andere mit Risiken für die Bank verbundene 
Geschäfte von erheblicher Bedeutung waren, oder

•	 wenn eine wesentliche Verschlechterung seiner Vermögenslage eintritt oder einzutreten droht und 
dadurch die Erfüllung von Verbindlichkeiten gegenüber der Bank gefährdet ist. Die Bank darf auch 
fristlos kündigen, wenn der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung oder Verstärkung von Sicher-
heiten nach Nummer 13 Absatz 2 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder aufgrund einer 
sonstigen Vereinbarung nicht innerhalb der von der Bank gesetzten angemessenen Frist nachkommt.

Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer vertraglichen Pflicht, ist die Kündigung erst nach erfolg-
losem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten angemessenen Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zulässig, 
es sei denn, dies ist wegen der Besonderheiten des Einzelfalls entbehrlich. 

19.4	Abwicklung nach einer Kündigung 
Im Falle einer Kündigung ohne Kündigungsfrist werden sämtliche seitens der Bank gegenüber dem Kunden 
bestehenden Forderungen sofort fällig. 

Die Bank wird dem Kunden im Falle einer Kündigung ohne Kündigungsfrist für die Abwicklung (insbesondere 
für die Rückzahlung eines Kredits) eine angemessene Frist einräumen, soweit nicht eine sofortige Erledigung 
erforderlich ist.

 
Schutz der Einlagen 

20.	Information über die Einlagensicherung

20.1	Einlagen 
Die Bank ist dem niederländischen gesetzlichen Einlagensicherungssystem, verwaltet durch die De Neder-
landsche Bank N.V. (Niederländische Zentralbank, DNB), zugeordnet. Die gesetzliche Einlagensicherung schützt 
nach Maßgabe des gesetzlichen Einlagensicherungssystems der Niederlande (Depositogarantiestelsel) 
und vorbehaltlich der darin vorgesehenen Ausnahmen Einlagen bis zu einem Gegenwert von 100.000 Euro 
pro Einleger. Im Fall einer Insolvenz der Bank während der Leistung einer unmittelbar aus einer privaten 
Wohnimmobilientransaktion stammenden Einlage ist Ihre Einlage, sofern die Voraussetzungen dafür vorlie-
gen, für die Dauer von sechs Monaten nach deren Leistung bis zu einem zusätzlichen Betrag von höchstens  
500.000 Euro geschützt. 

21.	Informationen für den Kunden

21.1	Datenschutz 
Im Rahmen der Geschäftsbeziehung wird die Bank kundenbezogene Daten erfassen, speichern und verarbei-
ten, soweit dies zur zweckentsprechenden Durchführung der Geschäftsverbindung erforderlich ist und die 
Erfassung, Verarbeitung und Speicherung den geltenden gesetzlichen Bestimmungen entspricht. Die Bank 
erfasst lediglich die Informationen, die ihr zur Erfüllung ihrer Aufgaben dienen und tut dies ausschließlich 
im Rahmen ihrer Kundendienstleistungen. Die persönlichen Daten, die der Kunde der Bank mitteilt, werden 
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streng vertraulich behandelt und unter Einhaltung der maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen bezüg-
lich des Datenschutzes und des Bankgeheimnisses nicht ohne vorherige Zustimmung des Kunden an Dritte 
weitergegeben, es sei denn die Bank ist aufgrund regulatorischer oder gesetzlicher Bestimmungen verpflich-
tet persönliche Daten der Kunden auch ohne deren Zustimmung weiterzugeben. Soweit die Bank mit der 
Datenverarbeitung externe Dienstleister beauftragt, stellt sie sicher, dass diese unter Maßgabe der gelteden 
gesetzlichen Vorschriften sorgfältig ausgewählt werden und ihrerseits zur Einhaltung des Datenschutzes und 
des Bankgeheimnisses verpflichtet sind. Alle kundenbezogenen Daten werden bei der Bank nach Beendigung 
der Geschäftsverbindung gemäß der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist aufbewahrt. Die Bank behält sich das 
Recht vor, oben genannte Daten auch nach Ende dieser Zeitspanne zu rein statistischen- und marketingbezo-
genen Zwecken aufzubewahren und gegebenenfalls zu verarbeiten. 

Der Kunde hat ein Zugangsrecht zu den ihn betreffenden Daten sowie das Recht, unrichtige Daten korrigieren 
zu lassen. Er kann von diesem Recht Gebrauch machen, indem er einen schriftlichen Antrag an die ABN AMRO 
Bank N.V. Luxembourg Branch, 7, rue Gabriel Lippmann, L - 5365 Munsbach stellt und dem er eine Kopie 
seines Personalausweises beifügt. 

Weitere Informationen zum Datenschutz: https://www.abnamro.lu/abnamro.lu/de/datenschutz

Im Zahlungsverkehr der Banken sowie anderer spezialisierter Unternehmen, wie zum Beispiel SWIFT (Society 
for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), werden persönliche Daten weiterverarbeitet. Diese 
Weiterverarbeitung kann an Standorten in anderen europäischen Ländern oder den USA erfolgen, gemäß 
deren lokaler Rechtsprechung. Demzufolge können US-Behörden zum Zweck der Terrorismusbekämpfung 
Einsicht in persönliche Daten erlangen. Mit der Weisung eines Kunden an die Bank zur Durchführung einer 
Zahlung oder einer anderweitigen Transaktion, gibt dieser seine Einwilligung, dass alle erforderlichen Daten 
zur Ausführung des Auftrags außerhalb von Luxemburg verarbeitet werden können. 

21.2	Aufsichtsbehörde 
Die Aufsichtsbehörden der Muttergesellschaft der Bank, ABN AMRO Bank N.V. (Amsterdam), umfassen:

Europäische Zentralbank (EZB) 
Adresse: Europäische Zentralbank 
[Name und/oder Organisationseinheit] 
60640 Frankfurt am Main, Deutschland

Autoriteit Financiële Markten (AFM) (niederländische Finanzmarktaufsicht)
Adresse: Autoriteit Financiële Markten
P.O. box 11723 
1001 GS, Amsterdam, Niederlande

Die Niederlassung im Großherzogtum Luxemburg unterliegt weiterhin im Hinblick auf die Einhaltung der 
gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen zur Liquidität, Geldwäsche/Terrorismusbekämpfung 
und Markttransparenz sowie im Zusammenhang mit der Erbringung ihrer Verwahrstellenfunktion für luxem-
burgische Fonds der Aufsicht durch die Commission Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Die Anschrift 
lautet: 283, route d‘Arlon, L-1150 Luxemburg.

21.3	Beschwerden 
Beschwerden müssen durch den Kunden an das Beschwerdemanagement der Bank gerichtet werden. Kon-
taktdaten des Beschwerdemanagements: 

ABN AMRO Bank N.V.  
Luxembourg Branch

Der Kunde kann sich im Falle der Erfolgslosigkeit seiner Beschwerde auch bei der niederländischen Auf-
sichtsbehörde Autoriteit Financiële Markten (AFM) und/oder der luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde 
Commission Surveillance du Secteur Financier (CSSF) beschweren. Weitere Informationen zum Beschwerde-
management: https://www.abnamro.lu/abnamro.lu/de/rechtliche-hinweise 

21.4	Elektronische Datenverarbeitung 
Die IT-Administration der ABN AMRO Gruppe erfolgt verteilt über die ABN AMRO - Standorte Luxemburg, 
Deutschland und die Niederlande. 

22.	Schlussbestimmungen

Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder wer-
den, bleiben die Allgemeinen Geschäftsbedingungen im Übrigen dennoch wirksam. An die Stelle der unwirksamen 
Bestimmungen tritt in diesem Fall diejenige wirksame Bestimmung, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirk-
samen Bestimmung weitestmöglich entspricht. 

De Nederlandsche Bank (DNB) 
Adresse: De Nederlandsche Bank  
Frederiksplein 61 
1017 XL Amsterdam, Niederlande

Beschwerdemanagement  
7, rue Gabriel Lippmann  
L - 5365 Munsbach E-Mail: beschwerden@lu.abnamro.com
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Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte
Diese Sonderbedingungen gelten für den Kauf oder Verkauf sowie für die Verwahrung von Wertpapieren, 
und zwar auch dann, wenn die Rechte nicht in Urkunden verbrieft sind (nachstehend "Wertpapiere")

Geschäfte in Wertpapieren 

1.	 Formen des Wertpapiergeschäfts

1.1	 Kommissions-/Festpreisgeschäfte 
Bank und Kunde schließen Wertpapiergeschäfte in Form von Kommissionsgeschäften (2) oder Festpreisge-
schäften (3) ab. 

1.2	 Kommissionsgeschäfte 
Führt die Bank Aufträge ihres Kunden zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren als Kommissionärin aus, 
schließt sie für Rechnung des Kunden mit einem anderen Marktteilnehmer oder einer Zentralen Gegenpartei 
ein Kauf- oder Verkaufsgeschäft (Ausführungsgeschäft) ab, oder sie beauftragt einen Kommissionär anderen 
(Zwischenkommissionär), Ausführungsgeschäft ein abzuschließen. Im Rahmen des elektronischen Handels an 
einer Börse kann der Auftrag des Kunden auch gegen die Bank oder den Zwischenkommissionär unmittelbar 
ausgeführt werden, wenn die Bedingungen des Börsenhandels dies zulassen. 

1.3	 Festpreisgeschäfte  
Führt die Bank Aufträge ihres Kunden zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren als Kommissionärin aus, 
schließt sie für Rechnung des Kunden mit einem anderen Marktteilnehmer oder einer Zentralen Gegenpartei 
ein Kauf- oder Verkaufsgesc eschäft ein abzuschließen. Im Rahmen des elektronischen Handels an einer Börse 
kann der Auftrag des Kunden auch gegen die Bank oder den Zwischenkommissionär unmittelbar ausgeführt 
werden, wenn die Bedingungen des Börsenhandels dies zulassen. 

2.	 Ausführungsgrundsätze für Wertpapiergeschäfte 

2.1	 Ausführungsgrundsätze der Bank (Best Execution Policy) 
Die Bank wird Kundenaufträge zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren entweder als Kommissionärin aus-
führen oder mit dem Kunden Festpreisgeschäfte tätigen.  

2.2	 Ausführung von Kundenaufträgen nach der Best Execution Policy 
Für die Umsetzung der Best Execution Verpflichtung hat sich die Bank die nachfolgende Policy gegeben. 
Die Bank verpflichtet sich, Kundenaufträge so auszuführen, dass diese typischerweise zum bestmöglichen 
Ergebnis für den Kunden führen. 
Dies gilt jedoch nicht, wenn der Kunde gegenüber der Bank eine Weisung hinsichtlich des Handelsplatzes 
und/oder der Handelsart für einen konkreten Auftrag erteilt hat (nachfolgend „Weisungsorder“). Bei Wei-
sungsorders werden die Weisungen des Kunden strikt eingehalten, was einer Ausführung gemäß der Best 
Execution Policy ganz oder teilweise entgegenstehen kann. 

2.3	 Risikohinweis für Weisungsorders 
Weisungsorders können die Ausführungsgrundsätze im Einzelfall erheblich einschränken, da die Bank an die 
Weisung stets gebunden ist und den Auftrag weisungsgemäß zur Ausführung bringt. Dies kann insbesondere 
zu schlechteren Kursen und Gebühren führen, da diese in jedem Einzelfall vom ausführbaren Handelsplatz 
abhängig sind. 

2.4	 Neuemissionen 
Bei Neuemissionen von Wertpapieren, die von der Bank öffentlich oder nicht öffentlich angeboten werden, 
erfolgt eine bestmögliche Ausführung im Sinne dieser Ausführungsgrundsätze durch Annahme des Zeich-
nungsantrags und Zuteilung oder Lieferung der Wertpapiere durch die Bank.

2.5	 Veränderungen 
Die Bank führt Wertpapiergeschäfte nach ihren jeweils geltenden Ausführungsgrundsätzen aus. Die Ausfüh-
rungsgrundsätze sind Bestandteil der Sonderbedingungen. Die Bank ist berechtigt, die Ausführungsgrund-
sätze entsprechend den aufsichtsrechtlichen Vorgaben zu ändern. Über die Änderungen der Ausführungs-
grundsätze wird die Bank den Kunden jeweils informieren.
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Besondere Regelungen für das Kommissionsgeschäft

3.	 Usancen/Unterrichtung/Preis

3.1	 Geltung von Rechtsvorschriften/Usancen/Geschäftsbedingungen
Die Ausführungsgeschäfte unterliegen den für den Wertpapierhandel am Ausführungsplatz geltenden 
Rechtsvorschriften und Geschäftsbedingungen (Usancen); daneben gelten die Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen des Vertragspartners der Bank.

3.2	 Unterrichtung
Über die Ausführung des Auftrags wird die Bank den Kunden unverzüglich unterrichten. Wurde der Auftrag 
des Kunden im elektronischen Handel an einer Börse gegen die Bank oder den Zwischenkommissionär unmit-
telbar ausgeführt, bedarf es keiner gesonderten Benachrichtigung. 

3.3	 Preis des Ausführungsgeschäfts 
Die Bank rechnet gegenüber dem Kunden den Preis des Ausführungsgeschäfts ab. Sie ist berechtigt, ihr Ent-
gelt und ihre Ausgaben einschließlich fremder Kosten in Rechnung zu stellen.

4.	 Erfordernis eines ausreichenden Kontoguthabens/Depotbestandes
Die Bank ist zur Ausführung von Aufträgen oder zur Ausübung von Bezugsrechten nur insoweit verpflichtet, als das 
Guthaben des Kunden, ein für Wertpapiergeschäfte nutzbarer Kredit oder der Depotbestand des Kunden zur Aus-
führung ausreichen. Führt die Bank den Auftrag ganz oder teilweise nicht aus, so wird sie den Kunden unverzüglich 
unterrichten. 

5.	 Festsetzung von Preisgrenzen
Der Kunde kann der Bank bei der Erteilung von Aufträgen Preisgrenzen für das Ausführungsgeschäft vorgeben 
(preislich limitierte Aufträge).

6.	 Gültigkeitsdauer von unbefristeten Kundenaufträgen

6.1	 Preislich unlimitierte Aufträge
Ein preislich unlimitierter Auftrag gilt entsprechend den Ausführungsgrundsätzen (Nr. 2) nur für einen Han-
delstag; ist der Auftrag für eine gleichtägige Ausführung nicht so rechtzeitig eingegangen, dass seine Berück-
sichtigung im Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs möglich ist, so wird er für den nächsten Han-
delstag vorgemerkt. Wird der Auftrag nicht ausgeführt, so wird die Bank den Kunden hiervon unverzüglich 
benachrichtigen. 

6.2	 Preislich limitierte Aufträge 
Ein preislich limitierter Auftrag ist bis zum letzten Handelstag des laufenden Monats gültig (Monats-Ultimo). 
Ein am letzten Handelstag eines Monats eingehender Auftrag wird, sofern er nicht am selben Tag ausgeführt 
wird, entsprechend den Ausführungsgrundsätzen (Nr. 2) für den nächsten Monat vorgemerkt. Die Bank wird 
den Kunden über die Gültigkeitsdauer seines Auftrags unverzüglich unterrichten.

7.	 Gültigkeitsdauer von Aufträgen zum Kauf oder Verkauf von Bezugsrechten
Preislich unlimitierte Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Bezugsrechten sind für die Dauer des Bezugsrechtshan-
dels gültig. Preislich limitierte Aufträge zum Kauf oder Verkauf von derartigen Bezugsrechten erlöschen mit Ablauf 
des vorletzten Tages des Bezugsrechtshandels. 

Die Gültigkeitsdauer von Aufträgen zum Kauf oder Verkauf ausländischer Bezugsrechte bestimmt sich nach den maß-
geblichen ausländischen Usancen. Für die Behandlung von Bezugsrechten, die am letzten Tag des Bezugsrechtshan-
dels zum Depotbestand des Kunden gehören, gilt Nr. 15.1. der Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte.

8.	 Erlöschen laufender Aufträge

8.1	 Dividendenzahlungen, sonstige Ausschüttungen, Einräumung von Bezugsrechten, Kapitalerhöhun-
gen aus Gesellschaftsmitteln 
Preislich limitierte Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Aktien erlöschen bei Dividendenzahlung, sonstigen 
Ausschüttungen, der Einräumung von Bezugsrechten oder einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln mit 
Ablauf des Handelstages, an dem die Aktien letztmalig einschließlich der vorgenannten Rechte gehandelt wer-
den, sofern die jeweiligen Regelungen des Ausführungsplatzes ein Erlöschen vorsehen. Bei Veränderung der 
Einzahlungsquote teileingezahlter Aktien oder des Nennwertes oder des Nennwertes von Aktien und im Falle 
des Aktiensplittings erlöschen preislich limitierte Aufträge mit Ablauf des Handelstages vor dem Tag, an dem 
die Aktien mit erhöhter Einzahlungsquote bzw. mit dem veränderten Nennwert bzw. gesplittet notiert werden. 
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8.2	 Kursaussetzung 
Wenn an einem Ausführungsplatz die Preisfeststellung wegen besonderer Umstände im Bereich des Emitten-
ten unterbleibt (Kursaussetzung), erlöschen sämtliche an diesem Ausführungsplatz auszuführenden Kundenauf-
träge für die betreffenden Wertpapiere, sofern die Bedingungen des Ausführungsplatzes dies vorsehen. 

8.3	 Ausführung von Kundenaufträgen an ausländischen Ausführungsplätzen 
Bei der Ausführung von Kundenaufträgen an ausländischen Ausführungsplätzen gelten insoweit die Usancen 
der ausländischen Ausführungsplätze. 

8.4	 Benachrichtigung 
Von dem Erlöschen eines Kundenauftrags wird die Bank den Kunden unverzüglich benachrichtigen. 

9.	 Haftung der Bank bei Kommissionsgeschäften
Die Bank haftet für die ordnungsgemäße Erfüllung des Ausführungsgeschäfts durch ihren Vertragspartner oder den 
Vertragspartner des Zwischenkommissionärs. Bis zum Abschluss eines Ausführungsgeschäfts haftet die Bank bei der 
Beauftragung eines Zwischenkommissionärs nur für dessen sorgfältige Auswahl und Unterweisung.

Erfüllung der Wertpapiergeschäfte 

10.	Erfüllung im Großherzogtum Luxemburg als Regelfall
Die Bank erfüllt Wertpapiergeschäfte im Großherzogtum Luxemburg so weit nicht die nachfolgenden Bedingun-
gen oder eine anderweitige Vereinbarung die Anschaffung im Ausland vorsehen. 

11.	Anschaffung im Großherzogtum Luxemburg
Bei der Erfüllung im Großherzogtum Luxemburg verschafft die Bank dem Kunden, sofern die Wertpapiere zur Giro-
sammelverwahrung (Clearstream Banking Luxembourg) zugelassen sind, Miteigentum an diesem Sammelbestand. 
Soweit Wertpapiere nicht zur Girosammelverwahrung zugelassen sind, wird dem Kunden Alleineigentum an Wert-
papieren verschafft. Diese Wertpapiere verwahrt die Bank für den Kunden gesondert von ihren eigenen Beständen 
und von denen Dritter (Streifbandverwahrung).

12.	Anschaffung außerhalb des Großherzogtums Luxemburg

12.1	Anschaffungsvereinbarung 
Die Bank schafft Wertpapiere im Ausland an, wenn sie als Kommissionärin Kaufaufträge in in- oder ausländi-
schen Wertpapieren im Ausland ausführt, oder sie dem Kunden im Wege der Festpreisgeschäfte ausländische 
Wertpapiere verkauft, die im Inland weder börslich noch außerbörslich gehandelt werden oder sie als Kom-
missionärin Kaufaufträge für ausländische Wertpapiere ausführt oder dem Kunden ausländische Wertpapiere 
im Wege eines Festpreisgeschäftes verkauft, die zwar im Inland börslich oder außerbörslich gehandelt, übli-
cherweise aber im Ausland angeschafft werden. 

12.2	Einschaltung von Zwischenverwahrern 
Die Bank wird die im Ausland angeschafften Wertpapiere im Ausland verwahren lassen. Hiermit wird sie andere 
in- oder ausländische Verwahrer oder eine eigene ausländische Geschäftsstelle (Zwischenverwahrer) betrauen. 
Die Verwahrung der Wertpapiere unterliegt den Rechtsvorschriften und Usancen des Verwahrungsortes und 
den für den oder die Zwischenverwahrer geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

12.3	Gutschrift in Wertpapierrechnung 
Die Bank wird sich nach pflichtgemäßem Ermessen unter Wahrung der Interessen des Kunden das Eigentum 
oder Miteigentum an den Wertpapieren oder eine andere im Lagerland übliche, gleichwertige Rechtsstellung 
verschaffen und diese Rechtsstellung treuhänderisch für den Kunden halten. 

Hierüber erteilt sie dem Kunden Gutschrift in Wertpapierrechnung (WR-Gutschrift) unter Angabe des auslän-
dischen Staates, in dem sich die Wertpapiere befinden (Lagerland). 

12.4	Deckungsbestand 
Die Bank braucht die Auslieferungsansprüche des Kunden aus der ihm erteilten WR-Gutschrift nur aus dem 
von ihr in dem jeweiligen Land unterhaltenen Deckungsbestand zu erfüllen. Der Deckungsbestand besteht 
aus den im Lagerland für die Kunden und für die Bank verwahrten Wertpapieren derselben Gattung. Ein 
Kunde, dem eine Wertpapier-Gutschrift erteilt worden ist, trägt daher anteilig alle wirtschaftlichen und recht-
lichen Nachteile und Schäden, die den Deckungsbestand als Folge von höherer Gewalt, Aufruhr, Kriegs- oder 
Naturereignissen oder durch sonstige von der Bank nicht zu vertretende Zugriffe Dritter in dem jeweiligen 
Land oder im Zusammenhang mit Verfügungen von hoher Hand des In- und Auslands treffen sollten. 
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12.5	Behandlung der Gegenleistung 
Hat ein Kunde nach Nummer 12.4. Nachteile und Schäden am Deckungsbestand zu tragen, so ist die Bank 
nicht verpflichtet, dem Kunden den Kaufpreis zurückzuerstatten.

 

Die Dienstleistungen im Rahmen der Verwahrung 

13.	Depotauszug 
Die Bank erteilt mindestens einmal jährlich einen Depotauszug. 

14.	Einlösung von Wertpapieren/Bogenerneuerung

14.1	Im Inland von der Bank verwahrte Wertpapiere 
Bei im Inland verwahrten Wertpapieren sorgt die Bank für die Einlösung von Zins-, Gewinnanteil- und Ertrags-
scheinen sowie von rückzahlbaren Wertpapieren bei deren Fälligkeit. Der Gegenwert von Zins-, Gewinnanteil- 
und Ertragsscheinen sowie von fälligen Wertpapieren jeder Art wird unter dem Vorbehalt gutgeschrieben, dass 
die Bank den Betrag erhält, und zwar auch dann, wenn die Papiere bei der Bank selbst zahlbar sind. Die Bank 
besorgt neue Zins-, Gewinnanteil- und Ertragsscheinbogen (Bogenerneuerung).

14.2	Auslandsverwahrte Wertpapiere 
Diese Pflichten obliegen bei nicht von der Bank selbst im Inland oder bei im Ausland verwahrten Wertpapie-
ren dem jeweiligen Zwischenverwahrer.

14.3	Auslosung und Kündigung von Schuldverschreibungen
Bei von der Bank selbst im Inland verwahrten Schuldverschreibungen überwacht die Bank den Zeitpunkt 
der Rückzahlung infolge Auslosung und Kündigung, soweit sie Kenntnis hierüber erhält. Bei einer Auslosung 
von anderen rückzahlbaren Schuldverschreibung, die anhand ihrer Urkundennummern erfolgt (Nummern-
auslosung), wird die Bank nach ihrer Wahl dem Kunden für die Ihm gutgeschriebenen Wertpapiere entweder 
Urkundennummern für die Auslosungszwecke zuordnen oder in einer internen Auslosung die Aufteilung des 
auf den Deckungsbestand entfallenden Betrages auf die Kunden vornehmen. Diese interne Auslosung wird 
unter Aufsicht einer neutralen Prüfungsstelle vorgenommen; sie kann stattdessen unter Einsatz einer elekt-
ronischen Datenverarbeitungsanlage durchgeführt werden, sofern eine neutrale Auslosung gewährleistet ist. 

14.4	Einlösung in fremder Währung 
Werden Zins-, Gewinnanteil- und Ertragsscheine sowie fällige Wertpapiere in ausländischer Währung oder 
Rechnungseinheiten eingelöst, wird die Bank den Einlösungsbetrag dem Kunden in dieser Währung gut-
schreiben, sofern der Kunde mit der Bank keine abweichende Vereinbarung getroffen hat.

15.	Behandlung von Bezugsrechten/Optionsscheinen/Wandelschuldverschreibungen

15.1	Bezugsrechte 
Über die Einräumung von Bezugsrechten wird die Bank den Kunden benachrichtigen, wenn der Bank hierüber 
Mitteilung vom WM Datenservice, dem Emittenten oder ihren Zwischenverwahrern gemacht wird. Soweit die 
Bank bis zum Ablauf des vorletzten Tages des Bezugsrechtshandels keine andere Weisung des Kunden erhal-
ten hat, wird sie sämtliche zum Depotbestand des Kunden gehörenden inländischen Bezugsrechte bestens 
verkaufen; sonstige Bezugsrechte darf die Bank gemäß den im jeweiligen Land geltenden Usancen bestens 
verwerten lassen. 

15.2	Options- und Wandlungsrechte 
Über den Verfall von Rechten aus Optionsscheinen oder Wandlungsrechten aus Wandelschuldverschreibun-
gen wird die Bank den Kunden mit der Bitte um Weisung benachrichtigen, wenn auf den Verfalltag im Anzei-
genteil des durch den WM Datenservice oder den Zwischenverwahrer hingewiesen worden ist.

16.	Weitergabe von Nachrichten
Werden in den Wertpapier-Mitteilungen Informationen veröffentlicht, die die Wertpapiere des Kunden betreffen, 
oder werden der Bank solche Informationen vom Emittenten oder von ihrem ausländischen Verwahrer/Zwischen-
verwahrer übermittelt, so wird die Bank dem Kunden diese Informationen zur Kenntnis geben, soweit sich diese auf 
die Rechtsposition des Kunden erheblich auswirken können und die Benachrichtigung des Kunden zur Wahrung 
seiner Interessen erforderlich ist. So wird sie insbesondere Informationen über

•	 gesetzliche Abfindungs- und Umtauschangebote,

•	 freiwillige Kauf- und Umtauschangebote,

•	 Sanierungsverfahren zur Kenntnis geben.
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Eine Benachrichtigung des Kunden kann unterbleiben, wenn die Information bei der Bank nicht rechtzeitig ein-
gegangen ist oder die vom Kunden zu ergreifenden Maßnahmen wirtschaftlich nicht zu vertreten sind, weil die 
anfallenden Kosten in einem Missverhältnis zu den möglichen Ansprüchen des Kunden stehen. 

17.	Prüfungspflicht der Bank
Die Bank wird anhand Bekanntmachungen des WM Datenservice einmalig bei der Einlieferung von Wertpapier-
urkunden prüfen, ob diese von Verlustmeldungen (Opposition), Zahlungssperren und dergleichen betroffen sind.

18.	Umtausch sowie Ausbuchung und Vernichtung von Urkunden

18.1	Urkundenumtausch 
Die Bank darf ohne vorherige Benachrichtigung des Kunden einer ihr vom Emittenten oder dem jeweiligen 
Zwischenverwahrer bekanntgemachten Aufforderung zur Einreichung von Wertpapierurkunden Folge leisten, 
wenn diese Einreichung offensichtlich im Kundeninteresse liegt und damit auch keine Anlageentscheidung 
verbunden ist (z.B. nach der Fusion der Emittentin mit einer anderen Gesellschaft oder bei inhaltlicher Unrich-
tigkeit der Wertpapierurkunden). Der Kunde wird hierüber unterrichtet. 

18.2	Ausbuchung und Vernichtung nach Verlust der Wertpapiereigenschaft 
Verlieren die für den Kunden verwahrten Wertpapierurkunden ihre Wertpapiereigenschaft durch Erlöschen 
der darin verbrieften Rechte, so können sie zum Zwecke der Vernichtung aus dem Depot des Kunden aus-
gebucht werden. Im Inland verwahrte Urkunden werden soweit möglich dem Kunden auf Verlangen zur Ver-
fügung gestellt, wenn er die Bank rechtzeitig vor ihrer Ausbuchung entsprechend angewiesen hat. Der Kunde 
wird über die Ausbuchung, die Möglichkeit der Auslieferung und die Möglichkeit der Vernichtung unterrichtet. 
Erteilt er keine Weisung, so kann die Bank die Urkunden nach Ablauf einer Frist von zwei Monaten nach Absen-
dung der Mitteilung an den Kunden vernichten. 

19.	Haftung

19.1	Verwahrung im Großherzogtum Luxemburg 
Bei der Verwahrung von Wertpapieren im Inland haftet die Bank für jedes Verschulden ihrer Mitarbeiter und 
der Personen, die sie zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen hinzuzieht. Soweit dem Kunden eine Girosammel-
verwahrungsgutschrift (GS-Gutschrift) erteilt wird, haftet die Bank auch für die Erfüllung der Pflichten der 
Clearstream Banking Luxembourg. 

19.2	Auslandsverwahrung 
Bei der Verwahrung von Wertpapieren im Ausland beschränkt sich die Haftung der Bank auf die sorgfältige 
Auswahl und Unterweisung des von ihr beauftragten ausländischen Verwahrers oder Zwischenverwahrers. 

20.	 Sonstiges

20.1	Auskunftsersuchen 
Ausländische Wertpapiere, die im Ausland angeschafft oder veräußert werden oder die ein Kunde von der 
Bank im Inland oder im Ausland verwahren lässt, unterliegen regelmäßig einer ausländischen Rechtsordnung. 
Rechte und Pflichten der Bank oder des Kunden bestimmen sich daher auch nach dieser Rechtsordnung, die 
auch die Offenlegung des Namens des Kunden vorsehen kann. Die Bank wird entsprechende Auskünfte an 
ausländische Stellen erteilen, soweit sie hierzu verpflichtet ist; sie wird den Kunden hierüber benachrichtigen. 

20.2	Einlieferung/Überträge 
Diese Sonderbedingungen gelten auch, wenn der Kunde der Bank in- oder ausländische Wertpapiere zur 
Verwahrung effektiv einliefert oder Depotguthaben von einem anderen Verwahrer übertragen lässt. Verlangt 
der Kunde die Verwahrung im Ausland, wird ihm eine Wertpapierrechnungsgutschrift (WR-Gutschrift) nach 
Maßgabe dieser Sonderbedingungen erteilt. 

21.	Allgemeine Geschäftsbedingungen
Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank.
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Sonderbedingungen für den Handel  
in Devisen und Sorten 

1.	 Ausführungsart und Abrechnung

1.1	 Ausführungsart
Die Bank führt alle Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Devisen und Sorten nach ihrer Wahl als Kommissio-
när oder als Eigenhändler aus. Abweichungen in der Ausführungsart müssen ausdrücklich vereinbart werden. 
Kauf- und Verkaufsangebote darf die Bank auch teilweise annehmen, wenn sie es im Interesse des Kunden 
für tunlich hält. 

1.2	 Geltung
Die vorbezeichneten Ausführungsarten gelten unabhängig von der Fassung der Abrechnung oder einer 
gesonderten Ausführungsanzeige. 

1.3	 Abrechnung 
Geschäfte kann die Bank netto abrechnen, soweit nicht der Kunde Bruttoabrechnung verlangt. 

2.	 Ausführung von Aufträgen

2.1	 Fehlende Deckung Ausführung von Aufträgen
Die Bank wird Börsenaufträge möglichst am Tag des Eingangs ausführen; bei nicht rechtzeitiger Ausführung 
haftet sie nur für grobes Verschulden. Ein ohne ausdrückliche Bestimmung der Gültigkeitsdauer erteilter Auf-
trag zum Abschluss von Geschäften an Terminbörsen gilt nur für den Tag der Auftragserteilung. 

2.2	 Fehlende Deckung 
Die Bank darf Ausführungen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen ganz oder teilweise unterlassen oder rück-
gängig machen, wenn das Guthaben des Kunden nicht ausreicht. Aufträge zu Verkäufen darf sie auch dann 
ausführen, wenn dem Kunden entsprechende Werte bei ihr nicht zur Verfügung stehen. 

3.	 Einwendungen des Kunden
Einwendungen gegen Abrechnungen und Ausführungsanzeigen müssen unverzüglich nach Zugang telegra-
phisch, fernschriftlich, per Telefax oder in den Geschäftsräumen der Bank erhoben werden. Anderenfalls gelten 
die Abrechnungen, Anzeigen usw. als genehmigt; die Bank wird bei Abrechnungen, Anzeigen usw. auf diese Folge 
der Unterlassung rechtzeitiger Einwendungen besonders hinweisen. Einwendungen gegen Nichtausführung von 
Aufträgen sind unverzüglich telegraphisch, fernschriftlich, per Telefax oder in den Geschäftsräumen der Bank nach 
dem Zeitpunkt zu erheben, an dem die Abrechnung oderAusführungsanzeige dem Kunden im gewöhnlichen Post-
lauf hätte zugehen müssen. 

4.	 Allgemeine Geschäftsbedingungen
Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank. 
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Sonderbedingungen für Edelmetalldepots  
und Metallkonten

1.	 Edelmetalldepots

1.1	 Depotguthaben
Die Bank führt alle Aufträge Bei Gutschriften auf Edelmetalldepots handelt es sich um Depotguthaben ver-
tretbarer Edelmetalle, deren Eigentümer der Inhaber des Edelmetalldepots ist. Als vertretbar gelten Edelme-
talle gleicher Art und Form sowie in üblicher Qualität, die ohne besondere Identifizierungsmerkmale verwahrt 
werden. 

1.2	 Deckungsbestand 
Für die Inhaber von Edelmetalldepots hält die Bank im In- und Ausland bei sich und/oder bei Drittverwahrern 
unter eigenem Namen ungetrennt von den eigenen Beständen der Bank und denen ihrer anderen Kunden die 
den Edelmetalldepots entsprechende Menge Edelmetall. 

1.3	 Auslieferungsrecht  
Der Inhaber eines Edelmetalldepots ist jederzeit berechtigt, die Auslieferung des ihm gehörenden Edelme-
talls zu verlangen. 

1.4	 Fungibilität der Edelmetalle 
Edelmetalldepots unterliegen den Bestimmungen der großherzoglichen Verordnung vom 18. Dezember 
1981 betreffend vertretbare Depots von Edelmetallen (Réglement grand-ducal du 18 décembre 1981 con-
cernant les dépôts fongibles de métaux précieux et modifiant l'article 1er du réglement grand-ducal du 17 
février 1971 concernant la circulation de valeurs mobiliéres). 

2.	 Metallkonten

2.1	 Kontoguthaben
Bei Gutschriften auf Metallkonten handelt es sich um Kontoguthaben, die dem Kontoinhaber lediglich einen 
schuldrechtlichen Anspruch auf Lieferung von Metall gegen die Bank einräumen. Guthaben auf Metallkonten 
werden nicht verzinst. Metallkonten unterliegen nicht der in Nummer 1 Absatz 4 erwähnten großherzoglichen 
Verordnung. 

2.2	 Eigentumserwerb 
Mit der Lieferung von auf Metallkonten gutgeschriebenen Beständen erwirbt der Kontoinhaber Eigentum an 
dem gelieferten Metall. 

2.3	 Rücknahme 
Der Kontoinhaber kann der Bank seinen Anspruch auf Lieferung von Metall jederzeit zur Rücknahme anbieten. 
Bei Annahme eines solchen Angebots durch die Bank richtet sich der Rücknahmepreis nach dem am Tage des 
Ordereingangs gültigen Marktpreis. Mit der dem Kontoinhaber erteilten Gutschrift des Rücknahmepreises 
erlischt der Anspruch auf Lieferung von Metall.

3.	 Für Edelmetalldepots und Metallkonten geltende Bestimmungen

3.1	 Gutschriften
Gutschriften lauten auf Feingewicht bzw. Bruttogewicht oder eine Anzahl handelsüblicher Einheiten. 

3.2	 Auslieferung 
Auslieferung von Edelmetalldepotguthaben bzw. Lieferung von Metallkontoguthaben (beides im folgenden 
„Lieferung“ genannt) erfolgt durch die Bank im Falle von:

a)	 Edelmetall
i. bei auf Feingewicht bzw. Bruttogewicht lautenden Gutschriften in international als „gute Lieferung" 		
anerkannten Barren,
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ii. bei auf eine Anzahl handelsüblicher Einheiten lautenden Gutschriften

A.	 in Barren der jeweils gutgeschriebenen Art bzw.

B.	 in handelsüblichen Stücken des jeweils gutgeschriebenen Münztyps. Anspruch auf Lieferung 		
von Münzen eines bestimmten Jahrganges oder einer bestimmten Prägung besteht nicht.

b)	 anderen Metallen: in den handelsüblichen Einheiten und Feinheiten.
Bei Edelmetall wird dem Edelmetalldepot das Feingewicht bzw. Bruttogewicht oder die Stückzahl und bei 
anderen Metallen dem Metallkonto das Bruttogewicht der so gelieferten Ware belastet. Eine etwaige Diffe-
renz zwischen dem gutgeschriebenen und dem effektiv gelieferten Gewicht wird nach Ermessen der Bank mit 
kleinen Einheiten ausgeglichen oder auf der Grundlage des am Tage der Erstellung der Abrechnung gültigen 
Marktpreises abgerechnet.

3.3	 Ort und Zeit der Lieferung

a)	 Die Lieferung von auf Edelmetalldepot bzw. auf Metallkonto gutgeschriebenem Edelmetall bzw. Metall erfolgt 
auf Verlangen des Depot- bzw. Kontoinhabers in Luxemburg in den Geschäftsräumen der Lagerstelle.

b)	 Die Lieferung kann frühestens fünf Geschäftstage nach Eingang eines entsprechenden Auftrages des Depot-
bzw. Kontoinhabers und Zahlung einer Lieferungsgebühr verlangt werden. Die Geschäftstage der Bank erge-
ben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Kapitel A) Absatz „Geschäftstag“. Erfolgt die Abnahme 
nicht innerhalb von vier Wochen seit dem Eingang des Auftrages, so ist für die Lieferung ein erneuter Auftrag 
erforderlich.

c)	 Auf Wunsch liefert die Bank auf Edelmetalldepot bzw. auf Metallkonto gutgeschriebenes Edelmetall bzw. 
Metall auch an einen anderen Ort, falls dies nach Meinung der Bank ohne unangemessenen Aufwand durch-
führbar ist und mit den Gesetzen des betreffenden Lieferungsortes im Einklang steht. Die Lieferung des Edel-
metalls bzw. des Metalls an einem anderen Ort als Luxemburg erfolgt jedoch ausschließlich auf Risiko und 
Kosten des Depot - bzw. Kontoinhabers. Die Bank ist berechtigt, vom Depot- bzw. Kontoinhaber die Zahlung 
eines angemessenen Vorschusses für die Transport- und Versicherungskosten zu verlangen.

d)	Die Lieferung unterliegt den zum Zeitpunkt der Lieferung am Lieferungsort gültigen Steuergesetzen.

4.	 Risikoübernahme

a)	 Die Inhaber von bei der Bank unterhaltenen Edelmetalldepots bzw. Metallkonten tragen anteilig im Verhält-
nis und bis zur Höhe ihrer Guthaben alle wirtschaftlichen und rechtlichen Nachteile und Schäden, die für 
den für Edelmetalldepots bzw. Metallkonten bei der Bank oder bei Dritten im In- oder Ausland bestehenden 
Deckungsbestand in dem entsprechenden Edelmetall bzw. Metall als Folge von höherer Gewalt, Krieg, Auf-
ruhr oder ähnlichen Ereignissen oder durch von der Bank nicht verschuldete Zugriffe Dritter im Ausland oder 
im Zusammenhang Verfügungen von hoher Hand des In- und Auslandes oder aufgrund von Handlungen 
oder Unterlassungen des von der Bank sorgfältig ausgewählten und unterwiesenen Drittverwahrers oder 
dessen Erfüllungsgehilfen treffen sollten. 

b)	 Im Falle des völligen oder teilweisen Verlustes des Deckungsbestandes in dem entsprechenden Edelmetall 
bzw. Metall durch eines der in Nummer 4 Absatz a dieser Sonderbedingungen erwähnten Ereignisse wird die 
Bank dem Depot- bzw. Kontoinhaber sämtliche Rechte zum Zwecke der Wiedererlangung oder des Ersatzes 
des verlorengegangenen Edelmetalls bzw. Metalls abtreten. 

5.	 Kosten und Steuern

a)	 Zur Deckung der mit Edelmetalldepots bzw. mit Metallkonten verbundenen Kosten der Bank werden jährlich 
zahlbare Gebühren berechnet, die dem Depot- bzw. Kontoinhaber gesondert bekanntgegeben werden. 

b)	 Alle Steuern und Abgaben, die eventuell im Zusammenhang mit Edelmetalldepots bzw. Metallkonten ein-
schließlich Lieferung entstehen, gehen zu Lasten des Depot- bzw. Kontoinhabers. 

6.	 Allgemeine Geschäftsbedingungen

a)	 Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank. 
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Sonderbedingungen für die Ausführung  
von Überweisungsaufträgen
Für die Ausführung von Überweisungsaufträgen von Kunden gelten die folgenden Sonderbedingungen.

1.	 Allgemein 

1.1	 Wesentliche Merkmale der Überweisung einschließlich des Dauerauftrags 
Der Kunde kann die Bank beauftragen, durch eine Überweisung Geldbeträge bargeldlos zugunsten eines 
Zahlungsempfängers an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers zu übermitteln. Der Kunde 
kann die Bank auch beauftragen, jeweils zu einem bestimmten wiederkehrenden Termin einen gleich-
bleibenden Geldbetrag an das gleiche Konto des Zahlungsempfängers zu überweisen (Dauerauftrag).  
Bei einer SEPA-Überweisung oder SEPA-Echtzeitüberweisung erfolgt die Zahlung in Euro innerhalb des 
Gebiets des einheitlichen Euro- Zahlungsverkehrsraums („Single Euro Payments Area“, SEPA, siehe Anlage I). 
Eine SEPA-Echtzeitüberweisung kann an jedem Kalendertag rund um die Uhr beauftragt werden und wird 
sofort ausgeführt. 

1.2	 Kundenkennungen 
Für das Verfahren hat der Kunde folgende Kundenkennung des Zahlungsempfängers zu verwenden: 

Zielgebiet Währung
Kundenkennung des  
Zahlungsempfängers

 Inland Euro IBAN1

Grenzüberschreitend Innerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums2 Euro IBAN

Inland oder innerhalb des  
Europäischen Wirtschaftsraums

Andere
Währung 
als Euro

IBAN und BIC3

oder
Kontonummer und BIC

Außerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums

Euro oder
andere 
Währung

IBAN und BIC
oder
Kontonummer und BIC

Die für die Ausführung der Überweisung erforderlichen Angaben bestimmen sich nach Nummern 2.1, 3.1.1 
und 3.2.1.

1.3	 Erteilung des Überweisungsauftrags und Autorisierung 
1	 Der Kunde erteilt der Bank einen Überweisungsauftrag mittels eines von der Bank zugelassenen Formulars 

oder in der mit der Bank anderweitig vereinbarten Art und Weise (zum Beispiel per Online Banking) mit den 
erforderlichen Angaben gemäß Nummer 2.1 beziehungsweise Nummern 3.1.1 und 3.2.1. Der Kunde hat 
auf Leserlichkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben zu achten. Unleserliche, unvollständige oder 
fehlerhafte Angaben können zu Verzögerungen und zu Fehlleitungen von Überweisungen führen; daraus 
können Schäden für den Kunden entstehen. Bei unleserlichen, unvollständigen oder fehlerhaften Angaben 
kann die Bank die Ausführung ablehnen (siehe auch Nummer 1.7). Hält der Kunde bei der Ausführung 
der Überweisung besondere Eile für nötig, hat er dies der Bank gesondert mitzuteilen. Bei formularmäßig 
erteilten Überweisungen muss dies außerhalb des Formulars erfolgen, falls das Formular selbst keine ent-
sprechende Angabe vorsieht. 

1	International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
2	Zum Europäischen Wirtschaftsraum siehe Anlage I.
3	Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungscode).
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2	 Der Kunde autorisiert den Überweisungsauftrag durch Unterschrift oder in der anderweitig mit der Bank 
vereinbarten Art und Weise (zum Beispiel per Online-Banking-PIN/TAN). In dieser Autorisierung ist zugleich 
die ausdrückliche Zustimmung enthalten, dass die Bank die für die Ausführung der Überweisung notwen-
digen personenbezogenen Daten des Kunden abruft (aus ihrem Datenbestand), verarbeitet, übermittelt 
und speichert. 

3	 Auf Verlangen des Kunden teilt die Bank vor Ausführung eines einzelnen Überweisungsauftrags die maxi-
male Ausführungsfrist für diesen Zahlungsvorgang sowie die in Rechnung zu stellenden Entgelte und 
gegebenenfalls deren Aufschlüsselung mit. 

4	 Der Kunde ist berechtigt, für die Erteilung des Überweisungsauftrages an die Bank auch einen Zahlungs-
auslösedienst ("service d’initiation de paiment“) gemäß dem Luxemburger Gesetz vom 10. November 2009 
über Zahlungsdienste, „Loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, telle que modifié“ zu 
nutzen, es sei denn, das Zahlungskonto des Kunden ist für ihn nicht online zugänglich. 

1.4	 Zugang des Überweisungsauftrags bei der Bank 
1	 Der Überweisungsauftrag wird wirksam, wenn er der Bank zugeht. Das gilt auch, wenn der Überweisungs-

auftrag über einen Zahlungsauslösedienstleister erteilt wird. Der Zugang erfolgt durch den Eingang des 
Auftrags in den dafür vorgesehenen Empfangsvorrichtungen der Bank (zum Beispiel mit Abgabe in den 
Geschäftsräumen oder Eingang auf dem Online-Banking-Server der Bank). 

2	 Fällt der Zeitpunkt des Eingangs des Überweisungsauftrags nach Absatz 1 Satz 3 nicht auf einen Geschäfts-
tag der Bank gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“, so gilt der Überweisungsauftrag erst am darauf 
folgenden Geschäftstag als zugegangen. 

3	 Geht der Überweisungsauftrag nach dem an der Empfangsvorrichtung der Bank oder im „Preis- und Leis-
tungsverzeichnis“ angegebenen Annahmezeitpunkt ein, so gilt der Überweisungsauftrag im Hinblick auf 
die Bestimmung der Ausführungsfrist (siehe Nummer 2.2.2) erst als am darauf folgenden Geschäftstag 
zugegangen. 

4	 Bei einer SEPA-Echtzeitüberweisung gilt abweichend von den Absätzen 2 und 3: Ein elektronisch erteilter 
Auftrag kann an jedem Kalendertag rund um die Uhr zugehen. Ein nicht elektronisch erteilter Auftrag ist 
zu dem Zeitpunkt zugegangen, an dem die Bank die Daten in ihr internes System eingegeben hat. Diese 
Eingabe beginnt sobald wie möglich, nachdem der Auftrag in den dafür vorgesehenen Empfangsvorrich-
tungen der Bank eingegangen ist. 

1.5	 Widerruf des Überweisungsauftrags 
1	 Bis zum Zugang des Überweisungsauftrags bei der Bank (siehe Nummer 1.4 Absätze 1, 2 und 4) kann der 

Kunde diesen durch Erklärung gegenüber der Bank widerrufen. Nach dem Zugang des Überweisungs-
auftrags ist vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 ein Widerruf nicht mehr möglich. Nutzt der Kunde für die 
Erteilung seines Überweisungsauftrags einen Zahlungsauslösedienstleister, so kann er den Überweisungs-
auftrag abweichend von Satz 1 nicht mehr gegenüber der Bank widerrufen, nachdem er dem Zahlungsaus-
lösedienstleister die Zustimmung zur Auslösung der Überweisung erteilt hat. 

2	 Haben Bank und Kunde einen bestimmten Termin für die Ausführung der Überweisung vereinbart (siehe 
Nummer 2.2.2 Absatz 2), kann der Kunde die Überweisung beziehungsweise den Dauerauftrag (siehe 
Nummer 1.1) bis zum Ende des vor dem vereinbarten Tag liegenden Geschäftstags der Bank widerrufen. 
Die Geschäftstage der Bank ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“. Nach dem rechtzeiti-
gen Zugang des Widerrufs eines Dauerauftrags bei der Bank werden keine weiteren Überweisungen mehr 
aufgrund des bisherigen Dauerauftrags ausgeführt. 

3	 Nach den in Absätzen 1 und 2 genannten Zeitpunkten kann der Überweisungsauftrag nur widerrufen wer-
den, wenn Kunde und Bank dies vereinbart haben. Die Vereinbarung wird wirksam, wenn es der Bank 
gelingt, die Ausführung zu verhindern oder den Überweisungsbetrag zurückzuerlangen. Nutzt der Kunde 
für die Erteilung seines Überweisungsauftrags einen Zahlungsauslösedienstleister, bedarf es ergänzend 
der Zustimmung des Zahlungsauslösedienstleisters und des Zahlungsempfängers. Für die Bearbeitung 
eines solchen Widerrufs des Kunden berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ aus-
gewiesene Entgelt. 

1.6	 Ausführung des Überweisungsauftrags
1	 Die Bank führt den Überweisungsauftrag des Kunden aus, wenn die zur Ausführung erforderlichen Anga-

ben (siehe Nummern 2.1, 3.1.1 und 3.2.1) in der vereinbarten Art und Weise (siehe Nummer 1.3 Absatz 1) 
vorliegen, dieser vom Kunden autorisiert ist (siehe Nummer 1.3 Absatz 2) und ein zur Ausführung der Über-
weisung ausreichendes Guthaben in der Auftragswährung vorhanden oder ein ausreichender Kredit einge-
räumt ist (Ausführungsbedingungen). Bei einer SEPA-Echtzeitüberweisung sind zusätzliche Ausführungs-
bedingungen, dass das vom Kunden festgelegte Betragslimit (siehe Nummer 2.1.2) eingehalten ist und 
der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers das SEPA-Echtzeitüberweisungsverfahren unterstützt. 

2	 Die Bank und die weiteren an der Ausführung der Überweisung beteiligten Zahlungsdienstleister sind 
berechtigt, die Überweisung ausschließlich anhand der vom Kunden angegebenen Kundenkennung des 
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Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2) auszuführen. 
3	 Die Bank unterrichtet den Kunden mindestens einmal monatlich über die Ausführung von Überweisun-

gen auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg. Mit Kunden, die keine Verbraucher sind, kann die 
Art und Weise sowie die zeitliche Folge der Unterrichtung gesondert vereinbart werden. Weitergehende 
gesetzliche Regelungen bleiben unberührt. 

1.7	 Ablehnung der Ausführung 
1	 Sind die Ausführungsbedingungen (siehe Nummer 1.6 Absatz 1) nicht erfüllt, kann die Bank die Ausfüh-

rung des Überweisungsauftrags ablehnen. Ist bei einer SEPA-Echtzeitüberweisung das vom Kunden fest-
gelegte Betragslimit (siehe Nummer 2.1.2) nicht eingehalten, wird die Bank die Ausführung ablehnen. Über 
die Ablehnung wird die Bank den Kunden unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb der in Nummer 2.2.1 
beziehungsweise 3.1.2 und 3.2.2 vereinbarten Frist, unterrichten. Dies kann auch auf dem für Kontoinfor-
mationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die Bank, soweit möglich, die Gründe der Ablehnung 
sowie die Möglichkeiten angeben, wie Fehler, die zur Ablehnung geführt haben, berichtigt werden können. 

2	 Ist eine vom Kunden angegebene Kundenkennung für die Bank erkennbar keinem Zahlungsempfänger, 
keinem Zahlungskonto oder keinem Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers zuzuordnen, wird die 
Bank dem Kunden hierüber unverzüglich eine Information zur Verfügung stellen und ihm gegebenenfalls 
den Überweisungsbetrag wieder herausgeben. 

3	 Für die berechtigte Ablehnung der Ausführung eines autorisierten Überweisungsauftrags berechnet die 
Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt. 

1.8	 Übermittlung der Überweisungsdaten 
1	 Im Rahmen der Ausführung der Überweisung übermittelt die Bank die in der Überweisung enthaltenen 

Daten (Überweisungsdaten) unmittelbar oder unter Beteiligung zwischengeschalteter Stellen an den 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers. Im Zusammenhang mit der Übermittlung können einge-
schaltete Dienstleister zur Auftragsdurchführung auch erforderliche Prüfungen der Überweisungsdaten 
vornehmen (insbesondere zur Identifikation und Verhinderung von Zahlungsverkehrsbetrug). Der Zahlungs- 
dienstleister des Zahlungsempfängers kann dem Zahlungsempfänger die Überweisungsdaten, zu denen 
auch die IBAN des Zahlers gehört, ganz oder teilweise zur Verfügung stellen. 

2	 Bei grenzüberschreitenden Überweisungen und bei Eilüberweisungen im Inland können die Übeweisungs-
daten auch in gemeinsamer Verantwortung mit dem Nachrichtenübermittlungssystem Society for World-
wide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in Belgien verarbeitet und an den Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers weitergeleitet werden. Aus Gründen der Systemsicherheit speichert 
SWIFT die Überweisungsdaten vorübergehend in seinen Rechenzentren in der Europäischen Union, in 
der Schweiz und in den USA. Weitere Informationen und die wesentlichen Inhalte des Vertrags über die 
gemeinsame Verantwortung mit SWIFT können den Datenschutzhinweisen zum SWIFT-Transaktionsver-
arbeitungsdienst auf der Internetseite der Bank: https://www.abnamro.lu/abn-amro-lu/fileadmin/SWIFT_
Transaktionsverarbeitungsdienst.pdf entnommen werden. 

1.9	 Anzeige nicht autorisierter oder fehlerhaft ausgeführter Überweisungen 
Der Kunde hat die Bank unverzüglich nach Feststellung eines nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten 
Überweisungsauftrags zu unterrichten. Dies gilt auch im Fall der Beteiligung eines Zahlungsauslösedienstleisters.

1.10	Entgelte und deren Änderung 

1.10.1	 Entgelte für Verbraucher 
Die Entgelte im Überweisungsverkehr ergeben sich aus dem „Preis-und Leistungsverzeichnis“.  Ände-
rungen der Entgelte im Überweisungsverkehr werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem 
Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der 
Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart, können die Änderungen 
auch auf diesem Wege angeboten werden. Die von der Bank angebotenen Änderungen werden nur 
wirksam, wenn der Kunde diese annimmt. Eine Vereinbarung über die Änderung eines Entgelts, das 
auf eine über die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Kunden gerichtet ist, kann die Bank mit 
dem Kunden nur ausdrücklich treffen. Die Änderung von Entgelten für den Zahlungsdiensterahmen-
vertrag (Girovertrag) richtet sich nach Nummer 12 Absatz 4 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

1.10.2	 Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind 
Bei Entgelten und deren Änderung für Überweisungen von Kunden, die keine Verbraucher sind, verbleibt 
es bei den Regelungen in Nummer 12 Absätze 1 bis 5 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

1.11	Wechselkurs 
Erteilt der Kunde einen Überweisungsauftrag in einer anderen Währung als der Kontowährung, wird das Konto 
gleichwohl in der Kontowährung belastet. Die Bestimmung des Wechselkurses bei solchen Überweisungen 
ergibt sich aus der Umrechnungsregelung im „Preis-und Leistungsverzeichnis“. Eine Änderung des in der 
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Umrechnungsregelung genannten Referenzwechselkurses wird unmittelbar und ohne vorherige Benachrich-
tigung des Kunden wirksam. Der Referenzwechselkurs wird von der Bank zugänglich gemacht oder stammt 
aus einer öffentlich zugänglichen Quelle. 

1.12	Meldepflichten nach Außenwirtschaftsrecht 
Der Kunde hat die Meldepflichten nach dem Außenwirtschaftsrecht in den Niederlande / Luxemburg zu beachten.

2.	 Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)4 
in Euro oder in anderen EWR-Währungen5 

2.1	 Erforderliche Angaben 

2.1.1	 Regelangaben 
Der Kunde muss im Überweisungsauftrag folgende Angaben machen: 

•	 Name des Zahlungsempfängers, 
•	 Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2); ist bei Überweisungen in 

anderen EWR-Währungen als Euro der BIC unbekannt, ist stattdessen der vollständige Name 
und die Adresse des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers anzugeben, 

•	 Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage II), 
•	 Betrag, 
•	 Name des Kunden, 
•	 IBAN des Kunden,
•	 und bei grenzüberschreitenden Überweisungen die Entgeltweisung „Entgeltteilung“ zwischen 

Kunde und Zahlungsempfänger. 

2.1.2	 Besondere Bestimmungen für SEPA-Echtzeitüberweisungen 
Für SEPA-Echtzeitüberweisungen ermöglicht die Bank, dass der Kunde ein Betragslimit festlegen kann, 
das entweder für jeden einzelnen Überweisungsauftrag oder die Betragssumme aller SEPA-Echtzeit-
überweisungsaufträge, die am selben Kalendertag ausgeführt werden sollen, gilt. Das Limit kann 
jederzeit geändert werden. 

2.1.3	 Empfängerüberprüfung 
Bevor der Kunde einen Auftrag für eine SEPA-Überweisung oder SEPA-Echtzeitüberweisung autorisiert 
(siehe Nummer 1.3 Absatz 2), wird der Name des Zahlungsempfängers mit der IBAN des Zahlungs-
empfängers abgeglichen (Empfängerüberprüfung), wenn der Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfängers zur Empfängerüberprüfung gesetzlich verpflichtet ist. Die Empfängerüberprüfung wird 
der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers aufgrund der Angaben des Kunden nach Nummer 
2.1.1 durchführen. Die Bank unterrichtet den Kunden über das Ergebnis der Empfängerüberprüfung. 
Ergibt diese, dass die Daten nicht oder nahezu übereinstimmen, teilt die Bank mit, welche Folge eine 
Autorisierung des Auftrages haben könnte. Bei einem beleghaften Auftrag unterbleibt die Empfänger-
überprüfung, wenn der Kunde zum Zeitpunkt des Zugangs des Auftrags nicht in den Geschäftsräumen 
der Bank anwesend ist. Werden Name und IBAN des Zahlungsempfängers von einem Zahlungsauslö-
sedienstleister und nicht vom Zahler angegeben, so ist gesetzlich geregelt, dass dieser Zahlungsauslö-
sedienstleister sicherzustellen hat, dass die Angaben zum Zahlungsempfänger korrekt sind. 

2.2	 Maximale Ausführungsfrist 

2.2.1	 Fristlänge 
Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Überweisungsbetrag spätestens innerhalb der im 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Ausführungsfrist beim Zahlungsdienstleister des Zah-
lungsempfängers eingeht. Abweichend davon beträgt die maximale Ausführungsfrist für eine SEPA-
Echtzeitüberweisung 10 Sekunden. 

2.2.2	 Beginn der Ausführungsfrist 
1	 Die Ausführungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Zugangs des Überweisungsauftrags des Kun-

den bei der Bank (siehe Nummer 1.4). 
2	 Vereinbaren die Bank und der Kunde, dass die Ausführung der Überweisung an einem bestimm-

ten Tag oder am Ende eines bestimmten Zeitraums oder an dem Tag, an dem der Kunde der Bank 
den zur Ausführung erforderlichen Geldbetrag in der Auftragswährung zur Verfügung gestellt 
hat, beginnen soll, so ist der im Auftrag angegebene oder anderweitig vereinbarte Termin für den 
Beginn der Ausführungsfrist maßgeblich. Fällt der vereinbarte Termin nicht auf einen Geschäftstag 
der Bank, so beginnt die Ausführungsfrist am darauf folgenden Geschäftstag. Die Geschäftstage 
der Bank ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“. 

4 Zum Europäischen Wirtschaftsraum siehe Anlage I.
5 Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwe-

dische Krone, Schweizer Franken, Tschechische Krone, Ungarischer Forint.
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3	 Bei Überweisungsaufträgen in einer vom Konto des Kunden abweichenden Währung beginnt die 
Ausführungsfrist erst an dem Tag, an dem der Überweisungsbetrag in der Auftragswährung vorliegt. 

4	 Vereinbaren die Bank und der Kunde, dass die Ausführung einer SEPA-Echtzeitüberweisung an 
einem bestimmten Tag, einem Zeitpunkt eines bestimmten Tags oder am Ende eines bestimmten 
Zeitraums oder an dem Tag, an dem der Kunde der Bank den zur Ausführung erforderlichen Geld-
betrag in der Auftragswährung zur Verfügung gestellt hat, beginnen soll, so ist der im Auftrag ange-
gebene oder anderweitig vereinbarte Termin für den Beginn der Ausführungsfrist maßgeblich. 

5	 Bei SEPA-Echtzeitüberweisungsaufträgen von einem nicht auf Euro lautenden Konto des Kunden 
beginnt die Ausführungsfrist erst mit dem Zeitpunkt, an dem der Überweisungsbetrag in Euro vor-
liegt. Diese Währungsumrechnung erfolgt unmittelbar nachdem der Auftrag erteilt wurde. 

2.3	 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden 

2.3.1	 Erstattung bei einer nicht autorisierten Überweisung 
Im Fall einer nicht autorisierten Überweisung (siehe Nummer 1.3 Absatz 2) hat die Bank gegen den 
Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den 
Überweisungsbetrag zu erstatten und, sofern der Betrag einem Konto des Kunden belastet worden ist, 
dieses Konto wieder auf den Stand zu bringen, auf dem es sich ohne die Belastung mit der nicht auto-
risierten Überweisung befunden hätte. Diese Verpflichtung ist spätestens bis zum Ende des Geschäfts-
tags gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ zu erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem der Bank 
angezeigt wurde, dass die Überweisung nicht autorisiert ist oder die Bank auf andere Weise davon 
Kenntnis erhalten hat. Hat die Bank einer zuständigen Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, 
dass ein betrügerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ihre Ver-
pflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht 
bestätigt. Wurde die Überweisung über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst, so treffen die 
Pflichten aus den Sätzen 2 bis 4 die Bank. 

2.3.2	 Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer  
autorisierten Überweisung 
1	 Im Fall einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Überweisung kann 

der Kunde von der Bank die unverzügliche und ungekürzte Erstattung des Überweisungsbetrages 
insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem Konto 
des Kunden belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne den nicht 
erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgang befunden hätte. Wird eine Überweisung 
vom Kunden über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst, so treffen die Pflichten aus den 
Sätzen 1 und 2 die Bank. Soweit vom Überweisungsbetrag von der Bank oder zwischengeschalte-
ten Stellen Entgelte abgezogen worden sein sollten, übermittelt die Bank zugunsten des Zahlungs-
empfängers unverzüglich den abgezogenen Betrag. 

2	 Der Kunde kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung derjenigen Entgelte 
und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im Zusammenhang mit der nicht erfolgten 
oder fehlerhaften Ausführung der Überweisung in Rechnung gestellt oder auf seinem Konto  
belastet wurden. 

3	 Im Fall einer verspäteten Ausführung einer autorisierten Überweisung kann der Kunde von der Bank 
fordern, dass die Bank vom Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers verlangt, die Gutschrift 
des Zahlungsbetrags auf dem Zahlungskonto des Zahlungsempfängers so vorzunehmen, als sei 
die Überweisung ordnungsgemäß ausgeführt worden. Die Pflicht aus Satz 1 gilt auch, wenn die 
Überweisung vom Kunden über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst wird. Weist die Bank 
nach, dass der Zahlungsbetrag rechtzeitig beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers 
eingegangen ist, entfällt diese Pflicht. Die Pflicht nach Satz 1 gilt nicht, wenn der Kunde kein Ver-
braucher ist. 

4	 Wurde eine Überweisung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank auf Verlangen des Kunden 
den Zahlungsvorgang nachvollziehen und den Kunden über das Ergebnis unterrichten. 

2.3.3	 Ansprüche im Zusammenhang mit der Empfängerüberprüfung 
1	 Autorisiert der Kunde den Auftrag, obwohl ihm die Bank bei der Empfängerüberprüfung gemäß 

Nummer 2.1.3 mitgeteilt hat, dass die Daten nicht oder nahezu übereinstimmen, haftet die Bank 
nicht für die Folgen dieser fehlenden Übereinstimmung, wenn sie die Überweisung ausschließlich 
anhand der vom Kunden angegebenen Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 
1.2) ausführt. Dies gilt auch, wenn der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers die Empfän-
gerüberprüfung nicht durchgeführt hat und die Bank den Kunden darüber vor der Autorisierung 
des Auftrags informiert hat.
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2	 Wurde die Empfängerüberprüfung fehlerhaft durchgeführt und führt dies zu einer fehlerhaften Aus-
führung der Überweisung, so erstattet die Bank dem Kunden auf dessen Verlangen unverzüglich den 
überwiesenen Betrag und bringt gegebenenfalls das belastete Zahlungskonto des Kunden wieder auf 
den Stand, auf dem es sich ohne die Überweisung befunden hätte. Gleiches gilt, wenn der Zahlungsaus-
lösedienstleister des Kunden die Empfängerüberprüfung fehlerhaft durchführt. 

2.3.4	 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung 
1	 Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer autorisierten Überweisung oder 

bei einer nicht autorisierten Überweisung kann der Kunde von der Bank einen Schaden, der nicht 
bereits von Nummern 2.3.1, 2.3.2 und 2.3.3 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die 
Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer 
zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn, dass 
die wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, die der Kunde vorgegeben hat. 
Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, 
bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde 
den Schaden zu tragen haben.

2	 Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese betragsmäßige Haftungsgrenze gilt 
nicht
•	 für nicht autorisierte Überweisungen,
•	 für fehlerhafte Empfängerüberprüfungen,
•	 bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
•	 für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und
•	 für den Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist. 

2.3.5	 	Ansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind 
Abweichend von den Ansprüchen in Nummer 2.3.2 und in Nummer 2.3.4 haben Kunden, die keine 
Verbraucher sind, bei einer nicht erfolgten, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten autorisierten Über-
weisung oder bei einer nicht autorisierten Überweisung neben etwaigen Herausgabeansprüchen 
lediglich Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen: 

•	 Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu 
der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitver-
schuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben. 

•	 Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten Stellen haftet die Bank nicht. In 
diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unterwei-
sung der ersten zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag). 

•	 Ein Schadensersatzspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den Überweisungsbetrag zuzüg-
lich der von der Bank in Rechnung gestellten Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich 
hierbei um die Geltendmachung von Folgeschäden handelt, ist der Anspruch auf höchstens 
12.500 Euro je Überweisung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Vor-
satz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, die die Bank besonders übernom-
men hat, sowie für nicht autorisierte Überweisungen. 

2.3.6	 Haftungs- und Einwendungsausschluss 
1	 Eine Haftung der Bank nach Nummern 2.3.2, 2.3.4 und 2.3.5 ist in folgenden Fällen ausgeschlossen:

•	 Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Überweisungsbetrag rechtzeitig 
und ungekürzt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist. 

•	 Die Überweisung wurde in Übereinstimmung mit der vom Kunden angegebenen fehlerhaf-
ten Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2) ausgeführt. In diesem 
Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglich-
keiten darum bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Ist die Wiedererlangung des 
Überweisungsbetrags nicht möglich, so ist die Bank verpflichtet, dem Kunden auf schrift-
lichen Antrag alle verfügbaren Informationen mitzuteilen, damit der Kunde gegen den tat-
sächlichen Empfänger der Überweisung einen Anspruch auf Erstattung des Überweisungs-
betrags geltend machen kann. Für die Tätigkeiten der Bank nach den Sätzen 2 und 3 dieses 
Unterpunkts berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene 
Entgelt. 

2	 Ansprüche des Kunden nach Nummern 2.3.1, 2.3.2 und 2.3.4 und Einwendungen des Kunden 
gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführter Überweisungen oder aufgrund nicht 
autorisierter Überweisungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spätestens 13 
Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten 
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Überweisung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden 
über die Belastungsbuchung der Überweisung entsprechend dem für Kontoinformationen ver-
einbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; 
anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprü-
che nach Nummer 2.3.4 kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn 
er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch 
dann, wenn der Kunde die Überweisung über einen Zahlungsauslösedienstleister auslöst. 

3	 Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden Umstände
•	 auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank kei-

nen Einfluss hat und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten 
vermieden werden können, oder

•	 von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden. 

3.	 Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)6 
in Währungen eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung)7 sowie Überweisungen in Staaten 
außerhalb des EWR (Drittstaaten)8 

3.1	 Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums 
(EWR) in Währungen eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung) 

3.1.1	 Erforderliche Angaben 
Der Kunde muss für die Ausführung der Überweisung folgende Angaben machen: 

•	 Name des Zahlungsempfängers, 
•	 Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2); ist bei grenzüberschreitenden 

Überweisungen der BIC unbekannt, ist stattdessen der vollständige Name und die Adresse des 
Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers anzugeben, 

•	 Zielland (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage II),
•	 Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage II),
•	 Betrag, 
•	 Name des Kunden, 
•	 Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN des Kunden.

3.1.2	 Ausführungsfrist 
Die Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt. 

3.1.3	 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden 
3.1.3.1	 Erstattung bei einer nicht autorisierten Überweisung 

Im Fall einer nicht autorisierten Überweisung (siehe Nummer 1.3 Absatz 2) hat die Bank 
gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, 
dem Kunden den Zahlungsbetrag zu erstatten und, sofern der Betrag einem Konto des Kun-
den belastet worden ist, dieses Konto wieder auf den Stand zu bringen, auf dem es sich ohne 
die Belastung durch die nicht autorisierte Überweisung befunden hätte.  Diese Verpflichtung 
ist spätestens bis zum Ende des Geschäftstags gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ zu 
erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem der Bank angezeigt wurde, dass die Überweisung 
nicht autorisiert ist oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Bank 
einer zuständigen Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches Ver-
halten des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 
unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt. Wurde 
die Überweisung über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst, so treffen die Pflichten 
aus den Sätzen 2 bis 4 die Bank. 

3.1.3.2	 Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer  
autorisierten Überweisung
1	 Im Fall einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Überwei-

sung kann der Kunde von der Bank die unverzügliche und ungekürzte Erstattung des 
Überweisungsbetrags insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft 
war. Wurde der Betrag dem Konto des Kunden belastet, bringt die Bank dieses wieder 
auf den Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten 
Zahlungsvorgang befunden hätte. Wird eine Überweisung vom Kunden über einen Zah-
lungsauslösedienstleister ausgelöst, so treffen die Pflichten aus den Sätzen 1 und 2 die 
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Bank. Soweit vom Überweisungsbetrag von der Bank oder zwischengeschalteten Stellen 
Entgelte abgezogen worden sein sollten, übermittelt die Bank zugunsten des Zahlungs-
empfängers unverzüglich den abgezogenen Betrag. 

2	 Der Kunde kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung derjenigen Entgelte 
und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im Zusammenhang mit der nicht erfolg-
ten oder fehlerhaften Ausführung der Überweisung in Rechnung gestellt oder auf seinem 
Konto belastet wurden. 

3	 Im Fall einer verspäteten Ausführung einer autorisierten Überweisung kann der Kunde von 
der Bank fordern, dass die Bank vom Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers ver-
langt, die Gutschrift des Zahlungsbetrags auf dem Zahlungskonto des Zahlungsempfän-
gers so vorzunehmen, als sei die Überweisung ordnungsgemäß ausgeführt worden. Die 
Pflicht aus Satz 1 gilt auch, wenn die Überweisung vom Kunden über einen Zahlungsaus-
lösedienstleister ausgelöst wird. Weist die Bank nach, dass der Zahlungsbetrag rechtzei-
tig beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist, entfällt diese 
Pflicht. Die Pflicht nach Satz 1 gilt nicht, wenn der Kunde kein Verbraucher ist. 

4	 Wurde eine Überweisung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank auf Verlangen 
des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen und den Kunden über das Ergebnis 
unterrichten.

3.1.3.3	 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung 
1	 Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer autorisierten Überwei-

sung oder bei einer nicht autorisierten Überweisung kann der Kunde von der Bank einen 
Schaden, der nicht bereits von Nummern 3.1.3.1 und 3.1.3.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. 
Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat 
hierbei ein Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes 
Verschulden zu vertreten, es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwischen-
geschalteten Stelle liegt, die der Kunde vorgegeben hat. Hat der Kunde durch ein schuld-
haftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den 
Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu 
tragen haben. 

2	 Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese betragsmäßige Haftungs-
grenze gilt nicht
•	 für nicht autorisierte Überweisungen,
•	 bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
•	 für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und
•	 für den Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist. 

3.1.3.4	 Sonderregelung für die außerhalb des EWR getätigten Bestandteile der Überweisung 
Für die außerhalb des EWR getätigten Bestandteile der Überweisung bestehen abweichend 
von den Ansprüchen in Nummern 3.1.3.2 und 3.1.3.3 bei einer nicht erfolgten, fehlerhaft 
oder verspätet ausgeführten autorisierten Überweisung neben etwaigen Herausgabean-
sprüchen lediglich Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen: 

•	 Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes 
Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den 
Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Scha-
den zu tragen haben. 

•	 Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten Stellen haftet die Bank 
nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf die sorgfältige Aus-
wahl und Unterweisung der ersten zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter 
Auftrag). 

•	 Die Haftung der Bank ist auf höchstens 12.500 Euro je Überweisung begrenzt. Diese 
Haftungsbeschränkung gilt nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und 
für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat. 

3.1.3.5	 Ansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind 
Abweichend von den Ansprüchen in Nummern 3.1.3.2 und 3.1.3.3 haben Kunden, die keine 
Verbraucher sind, bei einer nicht erfolgten, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten autorisier-
ten Überweisung oder bei einer nicht autorisierten Überweisung neben etwaigen Heraus-
gabeansprüchen lediglich Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen: 

6 Zum Europäischen Wirtschaftsraum siehe Anlage I.
7 Z. B. US-Dollar
8 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (zum Europäischen Wirtschaftsraum siehe Anlage I).
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•	 Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes 
Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den 
Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Scha-
den zu tragen haben. 

•	 Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten Stellen haftet die Bank 
nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf die sorgfältige Aus-
wahl und Unterweisung der ersten zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter 
Auftrag). 

•	 Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den Überweisungs-
betrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestellten Entgelte und Zinsen 
begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltendmachung von Folgeschäden handelt, 
ist der Anspruch auf höchstens 12.500 Euro je Überweisung begrenzt. Diese Haf-
tungsbeschränkungen gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank 
und für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, sowie für nicht autori-
sierte Überweisungen. 

3.1.3.6	 Haftungs- und Einwendungsausschluss 
1	 Eine Haftung der Bank nach Nummern 3.1.3.2 bis 3.1.3.5 ist in folgenden Fällen ausge-

schlossen:
•	 Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Überweisungsbetrag 

ordnungsgemäß beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers einge-
gangen ist. 

•	 Die Überweisung wurde in Übereinstimmung mit der vom Kunden angegebe-
nen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2) 
ausgeführt. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass 
sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den Zahlungsbetrag 
wiederzuerlangen. Ist die Wiedererlangung des Überweisungsbetrags nach Satz 
2 nicht möglich, so ist die Bank verpflichtet, dem Kunden auf schriftlichen Antrag 
alle verfügbaren Informationen mitzuteilen, damit der Kunde gegen den tatsäch-
lichen Empfänger der Überweisung einen Anspruch auf Erstattung des Überwei-
sungsbetrags geltend machen kann. Für die Tätigkeiten nach den Sätzen 2 bis 3 
dieses Unterpunkts berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ 
ausgewiesene Entgelt. 

2	 Ansprüche des Kunden nach Nummern 3.1.3.1 bis 3.1.3.5 und Einwendungen des Kun-
den gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführter Überweisungen oder auf-
grund nicht autorisierter Überweisungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank 
nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder 
fehlerhaft ausgeführten Überweisung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt 
nur, wenn die Bank den Kunden über die Belastungsbuchung der Überweisung entspre-
chend dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats 
nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag 
der Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche nach Nummer 3.1.3.3 kann der 
Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an 
der Einhaltung dieser Frist verhindert war. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch dann, wenn der 
Kunde die Überweisung über einen Zahlungsauslösedienstleister auslöst. 

3	 Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden 
Umstände
•	 auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die 

Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen 
Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können, oder 

•	 von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden. 

3.2	 	Überweisungen in Staaten außerhalb des EWR (Drittstaaten)9

3.2.1	 	Erforderliche Angaben 
Der Kunde muss für die Ausführung der Überweisung folgende Angaben machen: 

•	 Name des Zahlungsempfängers, 
•	 Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2); ist bei grenzüberschreitenden 

Überweisungen der BIC unbekannt, ist stattdessen der vollständige Name und die Adresse des 
Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers anzugeben, 
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•	 Zielland (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage II), 
•	 Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage II), 
•	 Betrag, 
•	 Name des Kunden, 
•	 Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN des Kunden. 

3.2.2	 Ausführungsfrist 
1	 Die Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt.
2	 Bei einer SEPA-Echtzeitüberweisung in einen Drittstaat der SEPA (siehe Anlage I) wird die Bank den 

Eingang des Überweisungsbetrags beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers innerhalb 
von 10 Sekunden bewirken. Diese Ausführungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Zugangs des 
Überweisungsauftrags des Kunden bei der Bank (siehe Nummer 1.4). Vereinbaren die Bank und 
der Kunde, dass die Ausführung einer SEPA-Echtzeitüberweisung an einem bestimmten Tag, einem 
Zeitpunkt eines bestimmten Tags oder am Ende eines bestimmten Zeitraums oder an dem Tag, an 
dem der Kunde der Bank den zur Ausführung erforderlichen Geldbetrag in der Auftragswährung 
zur Verfügung gestellt hat, beginnen soll, so ist der im Auftrag angegebene oder anderweitig ver-
einbarte Termin für den Beginn der Ausführungsfrist maßgeblich. Bei Aufträgen von einem nicht auf 
Euro lautenden Konto des Kunden beginnt die Ausführungsfrist erst mit dem Zeitpunkt, an dem der 
Überweisungsbetrag in Euro vorliegt. Diese Währungsumrechnung erfolgt unmittelbar, nachdem 
der Auftrag erteilt wurde. 

3.2.3	 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden 
3.2.3.1	 Erstattung bei einer nicht autorisierten Überweisung 

1	 Im Fall einer nicht autorisierten Überweisung (siehe oben Nummer 1.3 Absatz 2) hat die 
Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist ver-
pflichtet, dem Kunden den Zahlungsbetrag zu erstatten und, sofern der Betrag einem 
Konto des Kunden belastet worden ist, dieses Konto wieder auf den Stand zu bringen, auf 
dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Überweisung befunden hätte. 
Diese Verpflichtung ist spätestens bis zum Ende des Geschäftstags gemäß „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ zu erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem der Bank angezeigt 
wurde, dass die Überweisung nicht autorisiert ist oder die Bank auf andere Weise davon 
Kenntnis erhalten hat. Hat die Bank einer zuständigen Behörde berechtigte Gründe für den 
Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat 
die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich 
der Betrugsverdacht nicht bestätigt. Wurde die Überweisung über einen Zahlungsauslö-
sedienstleister ausgelöst, so treffen die Pflichten aus den Sätzen 2 bis 4 die Bank. 

2	 Bei sonstigen Schäden, die aus einer nicht autorisierten Überweisung resultieren, haftet 
die Bank für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der 
Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitver-
schuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben. 

3.2.3.2	 Haftung bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer  
autorisierten Überweisung 
Bei einer nicht erfolgten, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten autorisierten Überweisung 
hat der Kunde neben etwaigen Herausgabeansprüchen Schadensersatzansprüche nach 
Maßgabe folgender Regelungen: 

•	 Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes 
Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den 
Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Scha-
den zu tragen haben. 

•	 Für das Verschulden zwischengeschalteter Stellen haftet die Bank nicht. In diesen 
Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unter-
weisung der ersten zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag). 

•	 Die Haftung der Bank ist auf höchstens 12.500 Euro je Überweisung begrenzt. Diese 
Haftungsbeschränkung gilt nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und 
für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat.
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3.2.3.3	 Haftungs- und Einwendungsausschluss 
1	 Eine Haftung der Bank nach Nummer 3.2.3.2 ist in folgenden Fällen ausgeschlossen:

•	 Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Überweisungsbetrag ord-
nungsgemäß beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist. 

•	 Die Überweisung wurde in Übereinstimmung mit der vom Kunden angegebenen 
fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2) aus-
geführt. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie 
sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den Zahlungsbetrag wieder-
zuerlangen. Für die Tätigkeiten der Bank nach Satz 2 dieses Unterpunkts berech-
net die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt. 

2	 Ansprüche des Kunden nach Nummern 3.2.3.1 und 3.2.3.2 und Einwendungen des Kun-
den gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführter Überweisungen oder 
aufgrund nicht autorisierter Überweisungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die 
Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisier-
ten oder fehlerhaft ausgeführten Überweisung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist 
beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die Belastungsbuchung der Überweisung 
entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines 
Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn 
der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche kann der Kunde auch 
nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhal-
tung dieser Frist verhindert war. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch dann, wenn der Kunde die 
Überweisung über einen Zahlungsauslösedienstleister auslöst. 

3	 Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden 
Umstände
•	 auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die 

Bank keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen 
Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können, oder 

•	 von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden. 

9 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (zum Europäischen Wirtschaftsraum siehe Anlage I).
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ANHANG I		 Einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum („Single Euro Payments Area“, SEPA) 

Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Gua-
deloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, 
Ungarn, Zypern 

Weitere Staaten
Island, Liechtenstein, Norwegen. 

Sonstige Staaten und Gebiete (Drittstaaten der SEPA) 
Ålandinseln, Albanien, Andorra, Gibraltar, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland, Guernsey, Jersey, 
Insel Man, Moldau, Monaco, Montenegro, Nordmazedonien, San Marino, St. Barthélemy, St. Martin (französischer Teil), 
St. Pierre und Miquelon, Schweiz, Vatikanstadt

ANHANG I
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Anhang II		  Verzeichnis der Kurzformen für Zielland und Währung 

Zielland Kurzform Währung Kurzform

Belgien BE Euro EUR

Bulgarien BG Bulgarischer Lew BGN

Dänemark DK Dänische Krone DKK

Estland EE Euro EUR

Finnland FI Euro EUR

Frankreich FR Euro EUR

Griechenland GR Euro EUR

Irland IE Euro EUR

Island IS Isländische Krone ISK

Italien IT Euro EUR

Japan JP Japanischer Yen JPY

Kanada CA Kanadischer Dollar CAD

Kroatien HR Euro EUR

Lettland LV Euro EUR

Liechtenstein LI Schweizer Franken* CHF

Litauen LT Euro EUR

Luxemburg LU Euro EUR

Malta MT Euro EUR

Niederlande NL Euro EUR

Norwegen NO Norwegische Krone NOK

Österreich AT Euro EUR

Polen PL Polnischer Zloty PLN

Portugal PT Euro EUR

Rumänien RO Rumänischer Leu RON

Russische Föderation RU Russischer Rubel RUB

Schweden SE Schwedische Krone SEK

Schweiz CH Schweizer Franken CHF

Slowakei SK Euro EUR

Slowenien SI Euro EUR

Spanien ES Euro EUR

Tschechische Republik CZ Tschechische Krone CZK

Türkei TR Türkische Lira TRY

Ungarn HU Ungarischer Forint HUF

USA US US-Dollar USD

Vereinigtes Königreich  
von Großbritannien und Nordirland

GB Britische Pfund Sterling GBP

Zypern CY Euro EUR

* Schweizer Franken als gesetzliches Zahlungsmittel in Liechtenstein

ANHANG II
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Sonderbedingungen für die Datenfernübertragung  

1.	 Leistungsumfang 

1	 Die Bank steht ihrem Kunden (Kontoinhaber), der kein Verbraucher ist, für die Datenfernübertragung auf elekt-
ronischem Wege – nachfolgend „Datenfernübertragung“ oder „DFÜ“ genannt – zur Verfügung. Die Datenfern-
übertragung umfasst die Einreichung und den Abruf von Dateien (insbesondere Übermittlung von Aufträgen 
und Informationsabruf). 

2	 Die Bank gibt dem Kunden die Dienstleistungsarten bekannt, die er im Rahmen der Datenfernübertragung nut-
zen kann. Zur Nutzung der Datenfernübertragung gelten die mit der Bank vereinbarten Verfügungslimite. 

3	 Die Datenfernübertragung ist über die EBICS-Anbindung (Anhänge I.I bis I.III) möglich. 

4	 Der Satz- und Dateiaufbau für die Übermittlung von Aufträgen und den Informationsabruf wird in der Spezifika-
tion der Datenformate (Anhang III) beschrieben.

2.	 Nutzer und Teilnehmer, Legitimations- und Sicherungsmedien 

1	 Aufträge können über die EBICS-Anbindung nur vom Kunden oder seinen Kontobevollmächtigten erteilt wer-
den. Kunde und Kontobevollmächtigte werden im Folgenden einheitlich als „Nutzer“ bezeichnet. Zur Autorisie-
rung von per DFÜ übermittelten Auftragsdaten mittels Elektronischer Unterschrift benötigt jeder Nutzer jeweils 
individuelle, von der Bank freigeschaltete Legitimationsmedien. Die Anforderungen an die Legitimationsmedien 
sind in Anhang I.I definiert. Wenn mit der Bank vereinbart, können per DFÜ übermittelte Auftragsdaten mit unter-
schriebenem Begleitzettel/Sammelauftrag autorisiert werden. 

2	 Für den Datenaustausch über die EBICS-Anbindung kann der Kunde zusätzlich zu den Bevollmächtigten „Tech-
nische Teilnehmer“ benennen, die lediglich befugt sind, den Datenaustausch durchzuführen. Nutzer und Techni-
sche Teilnehmer werden im Folgenden unter dem Begriff „Teilnehmer“ zusammengefasst. Für die Absicherung 
des Datenaustauschs benötigt jeder Teilnehmer jeweils individuelle, von der Bank freigeschaltete Sicherungs-
medien. Die Anforderungen an die Sicherungsmedien sind in Anhang I.I beschrieben. 

3.	 Verfahrensbestimmungen 

1	 Für das zwischen Kunde und Bank vereinbarte Übertragungsverfahren gelten die in Anhang I.I sowie die in der 
Dokumentation der technischen Schnittstelle (Anhang I.II) und der Spezifikation der Datenformate (Anhang III) 
beschriebenen Anforderungen. 

2	 Der Kunde ist verpflichtet sicherzustellen, dass alle Teilnehmer das DFÜ-Verfahren und die Spezifikationen 
beachten. 

3	 Die Belegung der Datenfelder richtet sich nach den Belegungs- und Kontrollrichtlinien des jeweils genutzten 
Formates (Anhang III). 

4	 Reicht der Nutzer eine Datei mit mehreren SEPA-Überweisungen oder SEPA-Echtzeitüberweisungen ein, ent-
scheidet er durch Verwendung der vereinbarten Auftragsart1, ob die Empfängerüberprüfung gemäß Nummer 
2.1.3 der Sonderbedingungen für die Ausführung von Überweisungsaufträgen durchgeführt werden soll. Ver-
zichtet der Nutzer auf die Empfängerüberprüfung, führt die Bank die in der Datei enthaltenen Überweisungen 
anhand der vom Nutzer angegebenen Kundenkennungen aus. Dies kann im Einzelfall dazu führen, dass das 
Geld auf ein Zahlungskonto eingeht, dessen Inhaber nicht der vom Nutzer namentlich angegebene Zahlungs-
empfänger ist. Reicht der Nutzer eine Datei mit nur einer einzigen SEPA-Überweisung oder SEPA-Echtzeitüber-
weisung ein, so ist die Bank unabhängig von der Entscheidung des Nutzers gesetzlich verpflichtet, die Empfän-
gerüberprüfung durchzuführen. 

Dieser Absatz gilt nicht für per DFÜ übermittelte Auftragsdaten mit unterschriebenem Begleitzettel/Sammel-
auftrag. 

Nähere Angaben zur Bank finden Sie in Anlage 6 „Preis- und Leistungsverzeichnis“.

1 Als Auftragsart gilt auch das „Business Transaction and Format“ (BTF) ab EBICS Version 3.0.2
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5	 Vor der Übertragung von Auftragsdaten an die Bank ist eine Aufzeichnung der zu übertragenden Dateien mit 
deren vollständigem Inhalt sowie der zur Prüfung der Legitimation übermittelten Daten zu erstellen. Diese ist 
von dem Kunden mindestens für einen Zeitraum von 30 Kalendertagen ab dem in der Datei angegebenen 
Ausführungstermin (für Überweisungen) bzw. Fälligkeitstermin (Lastschriften) oder bei mehreren Terminen dem 
spätesten Termin in der Form nachweisbar zu halten, dass die Datei auf Anforderung der Bank kurzfristig erneut 
zur Verfügung gestellt werden kann, sofern nichts Abweichendes vereinbart wird. 

6	 Außerdem hat der Kunde für jede Einreichung und jeden Abruf von Dateien ein maschinelles Protokoll, das 
inhaltlich den Bestimmungen von Kapitel 10 der Spezifikation für die EBICS-Anbindung (Anhang I.II) entspricht, 
zu erstellen, zu seinen Unterlagen zu nehmen und auf Anforderung der Bank zur Verfügung zu stellen. 

7	 Soweit die Bank dem Kunden Daten über Zahlungsvorgänge zur Verfügung stellt, die noch nicht endgültig 
bearbeitet sind, stellen diese lediglich eine unverbindliche Information dar. Die Daten sind jeweils besonders 
gekennzeichnet. 

8	 Die per DFÜ eingelieferten Auftragsdaten sind wie mit der Bank vereinbart entweder mit Elektronischer Unter-
schrift oder dem unterschriebenen Begleitzettel/Sammelauftrag zu autorisieren. Diese Auftragsdaten werden 
als Auftrag wirksam 

a)	 bei Einreichung mit Elektronischer Unterschrift, wenn alle erforderlichen Elektronischen Unterschriften der 
Nutzer per Datenfernübertragung innerhalb des vereinbarten Zeitraumes eingegangen sind und die Elektro-
nischen Unterschriften mit den vereinbarten Schlüsseln erfolgreich geprüft werden können 

oder 

b)	 bei Einreichung mit Begleitzettel/Sammelauftrag, wenn der Begleitzettel/Sammelauftrag im vereinbarten 
Zeitraum bei der Bank eingegangen ist und der Begleitzettel/Sammelauftrag der Kontovollmacht entspre-
chend unterzeichnet worden ist. 

9	 Wird für eine Datei mit SEPA-Überweisungen oder SEPA-Echtzeitüberweisungen die Empfängerüberprüfung 
gemäß Nummer 3 Absatz 4 durchgeführt, wird die Bank den Nutzer über das Ergebnis informieren. Der Nutzer 
entscheidet dann, ob

•	 er die Datei zur Ausführung freigibt 

oder 

•	 die Datei nicht ausgeführt werden soll. 

Der Auftrag ist in Abweichung von Nummer 3 Absatz 8 Satz 2 erst dann wirksam, wenn der Nutzer die Datei 
nach Satz 2 freigegeben hat. 

4.	 Verhaltens- und Sorgfaltspflichten im Umgang mit den Legitimationsmedien  
für die Autorisierung des Auftrags 

1	 Der Kunde ist in Abhängigkeit von dem mit der Bank vereinbarten Übertragungsverfahren verpflichtet sicher-
zustellen, dass alle Nutzer die Pflichten aus diesen Sonderbedingungen und die in Anhang I.I beschriebenen 
Legitimationsverfahren einhalten. 

2	 Mit Hilfe eines von der Bank freigeschalteten Legitimationsmediums kann der Nutzer Aufträge erteilen. Der 
Kunde stellt sicher, dass jeder Nutzer dafür Sorge trägt, dass keine andere Person in den Besitz seines Legitima-
tionsmediums kommt sowie Kenntnis von dem zu dessen Schutz dienenden Passwort erlangt. Denn jede andere 
Person, die im Besitz des Mediums oder eines entsprechenden Duplikates ist, kann in Verbindung mit dem dazu-
gehörigen Passwort die vereinbarten Dienstleistungen missbräuchlich nutzen. Insbesondere Folgendes ist zum 
Schutz des Legitimationsmediums und des Passwortes zu beachten: 
•	 Das Legitimationsmedium muss vor unberechtigtem Zugriff geschützt und sicher verwahrt werden; 
•	 das zum Schutz des Legitimationsmediums dienende Passwort darf nicht auf dem Legitimationsme-

dium notiert oder als Abschrift mit diesem zusammen aufbewahrt werden oder ungesichert elektro-
nisch abgespeichert werden; 

•	 das Legitimationsmedium darf nicht dupliziert werden; 
•	 	bei Eingabe des Passwortes ist sicherzustellen, dass andere Personen dieses nicht ausspähen können. 
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5.	 Verhaltens- und Sorgfaltspflichten im Umgang mit den Sicherungsmedien für den Datenaustausch 

Der Kunde ist im Rahmen der EBICS-Anbindung verpflichtet sicherzustellen, dass alle Teilnehmer die in Anhang I.I 
beschriebenen Sicherungsverfahren einhalten. Mit Hilfe der von der Bank freigeschalteten Sicherungsmedien 
sichert der Teilnehmer den Datenaustausch ab. Der Kunde ist dazu verpflichtet sicherzustellen, dass jeder Teil-
nehmer dafür Sorge trägt, dass keine andere Person in den Besitz seines Sicherungsmediums kommt oder dieses 
nutzen kann. Insbesondere im Falle der Ablage auf einem technischen System muss das Sicherungsmedium des 
Teilnehmers in einer technischen Umgebung gespeichert werden, die vor unautorisiertem Zugriff geschützt ist. 
Denn jede andere Person, die Zugriff auf das Sicherungsmedium oder ein entsprechendes Duplikat hat, kann den 
Datenaustausch missbräuchlich durchführen. 

6.	 Sicherheit des Kundensystems 

Der Kunde hat für einen ausreichenden Schutz der von ihm für die Datenfernübertragung eingesetzten Systeme 
Sorge zu tragen. Die für das EBICS-Verfahren geltenden Sicherheitsanforderungen sind in Anhang I.III beschrieben. 

7.	 Sperre der Legitimations- und Sicherungsmedien 

1	 Gehen die Legitimations- oder Sicherungsmedien verloren, werden sie anderen Personen bekannt oder besteht 
der Verdacht ihrer missbräuchlichen Nutzung, so hat der Teilnehmer unverzüglich seinen DFÜ-Zugang bei der 
Bank zu sperren oder sperren zu lassen. Näheres regelt die Anhang I.I. Der Teilnehmer kann der Bank eine Sperr-
anzeige jederzeit auch über die gesondert mitgeteilten Kontaktdaten aufgeben. 

2	 Der Kunde kann außerhalb des DFÜ-Verfahrens die Verwendung der Legitimations- und Sicherungsmedien 
eines Teilnehmers oder den gesamten DFÜ-Zugang über die von der Bank bekannt gegebene Sperrfazilität 
sperren lassen. 

3	 Die Bank wird den gesamten DFÜ-Zugang sperren, wenn der Verdacht einer missbräuchlichen Nutzung des 
DFÜ-Zugangs besteht. Die Bank wird den Kunden hierüber außerhalb des DFÜ-Verfahrens informieren. Diese 
Sperre kann mittels DFÜ nicht aufgehoben werden. 

8.	 Behandlung eingehender Auftragsdaten durch die Bank 

1	 Die der Bank per DFÜ-Verfahren übermittelten Auftragsdaten werden im Rahmen des ordnungsgemäßen 
Arbeitsablaufes bearbeitet. 

2	 Die Bank prüft anhand der von den Teilnehmern mittels der Sicherungsmedien erstellten Signaturen, ob der 
Absender berechtigt ist, den Datenaustausch durchzuführen. Ergibt die Prüfung Unstimmigkeiten, wird die Bank 
die betreffenden Auftragsdaten nicht verarbeiten und dem Kunden hierüber unverzüglich eine Information zur 
Verfügung stellen. 

3	 Die Bank prüft die Legitimation des Nutzers beziehungsweise der Nutzer und die Autorisierung der per DFÜ 
übermittelten Auftragsdaten anhand der von den Nutzern mittels der Legitimationsmedien erstellten elektroni-
schen Unterschriften oder des übermittelten Begleitzettels/Sammelauftrages sowie die Übereinstimmung der 
Auftragsdatensätze mit den Bestimmungen gemäß Anhang III. Ergibt die Prüfung Unstimmigkeiten, wird die 
Bank die betreffenden Auftragsdaten nicht bearbeiten und dem Kunden hierüber unverzüglich eine Information 
zur Verfügung stellen. Die Bank ist berechtigt, nicht vollständig autorisierte Auftragsdaten nach Ablauf des von 
der Bank gesondert mitgeteilten Zeitlimits zu löschen. 

4	 Ergeben sich bei den von der Bank durchgeführten Prüfungen der Dateien oder Datensätze nach Anhang III 
Fehler, so wird die Bank die fehlerhaften Dateien oder Datensätze in geeigneter Form nachweisen und sie dem 
Nutzer unverzüglich mitteilen. Die Bank ist berechtigt, die fehlerhaften Dateien oder Datensätze von der wei-
teren Bearbeitung auszuschließen, wenn die ordnungsgemäße Ausführung des Auftrages nicht sichergestellt 
werden kann. 

5	 Reicht der Nutzer eine Datei mit mehreren SEPA-Echtzeitüberweisungen ein, wird die Bank die einzelnen SEPA-
Echtzeitüberweisungen unverzüglich herauslösen. Der Zugang der herausgelösten einzelnen SEPA-Echtzeit-
überweisung bestimmt sich nach Nummer 1.4 der Sonderbedingungen für die Ausführung von Überweisungs-
aufträgen. 

6	 Die Bank ist verpflichtet, die Abläufe (siehe Anhang I.I) und die Weiterleitung der Aufträge zur Bearbeitung im 
Kundenprotokoll zu dokumentieren. Der Kunde ist seinerseits verpflichtet, das Kundenprotokoll zeitnah abzu-
rufen und sich über den Status der Auftragsbearbeitung zu informieren. Bei Unstimmigkeiten soll er sich mit der 
Bank in Verbindung setzen. 
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9.	 Rückruf 

1	 Vor der Autorisierung der Auftragsdaten kann der Kunde die Datei zurückrufen. Änderungen einzelner Auftrags-
daten sind nur durch Rückruf der gesamten Datei und erneute Einlieferung möglich. Die Bank kann einen Rück-
ruf nur beachten, wenn ihr dieser so rechtzeitig zugeht, dass seine Berücksichtigung im Rahmen des ordnungs-
gemäßen Arbeitsablaufes möglich ist. 

2	 Die Widerrufbarkeit eines Auftrags richtet sich nach den dafür geltenden Sonderbedingungen (z. B. Sonderbedin-
gungen für die Ausführung von Überweisungsaufträgen). Der Widerruf von Aufträgen kann außerhalb des DFÜ-
Verfahrens oder, wenn mit dem Kunden vereinbart, nach den Vorgaben von Kapitel 11 der Anhang III erfolgen. 
Hierzu hat der Kunde der Bank die Einzelangaben des Originalauftrages mitzuteilen.

10.	Ausführung der Aufträge 

1	 Die Bank wird die Aufträge ausführen, wenn alle nachfolgenden Ausführungsbedingungen vorliegen: 
•	 Die per DFÜ eingelieferten Auftragsdaten wurden gemäß Nummer 3 Absatz 8 unter Berücksichtigung 

von Nummer 3 Absatz 9 autorisiert. 
•	 Das festgelegte Datenformat ist eingehalten. 
•	 Das Verfügungslimit ist nicht überschritten. 
•	 Die Ausführungsvoraussetzungen nach den für die jeweilige Auftragsart maßgeblichen Sonderbedin-

gungen (z.B. ausreichende Kontodeckung gemäß den Sonderbedingungen für die Ausführung von 
Überweisungsaufträgen) liegen vor. 

2	 Liegen die Ausführungsbedingungen nach Absatz 1 nicht vor, wird die Bank den Auftrag nicht ausführen und 
den Kunden über die Nichtausführung unverzüglich auf dem vereinbarten Weg unterrichten. Soweit möglich, 
nennt die Bank dem Kunden die Gründe und Fehler, die zur Nichtausführung geführt haben, und Möglichkeiten, 
wie diese Fehler berichtigt werden können. 

11.	Haftung 

11.1	Haftung der Bank bei einer nicht autorisierten DFÜ-Verfügung und einer nicht, fehlerhaft oder  
verspätet ausgeführten DFÜ-Verfügung 
Die Haftung der Bank bei einer nicht autorisierten DFÜ-Verfügung und einer nicht, fehlerhaft oder verspätet 
ausgeführten DFÜ-Verfügung richtet sich nach den für die jeweilige Auftragsart vereinbarten Sonderbedin-
gungen (z.B. Sonderbedingungen für die Ausführung von Überweisungsaufträgen). 

11.2	Haftung des Kunden bei missbräuchlicher Nutzung der Legitimations- oder Sicherungsmedien 

11.2.1	 Haftung des Kunden für nicht autorisierte Zahlungsvorgänge vor der Sperranzeige 
1	 Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Zahlungsvorgängen aufgrund einer miss-

bräuchlichen Nutzung der Legitimations- oder Sicherungsmedien, haftet der Kunde gegenüber der 
Bank für die ihr dadurch entstehenden Schäden, wenn der Teilnehmer fahrlässig oder vorsätzlich 
gegen seine Verhaltens- und Sorgfaltspflichten verstoßen hat. Der § 675v des Bürgerlichen Gesetz-
buchs findet keine Anwendung. 

2	 Der Kunde ist nicht zum Ersatz des Schadens nach Absatz 1 verpflichtet, wenn der Teilnehmer die 
Sperranzeige nach Nummer 7 Absatz 1 nicht abgeben konnte, weil die Bank nicht die Möglichkeit 
zur Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte und der Schaden dadurch vermieden 
worden wäre. 

3	 Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den das Verfügungslimit gilt, verursacht 
werden, beschränkt sich jeweils auf das vereinbarte Verfügungslimit. 

4	 Die Absätze 2 und 3 finden keine Anwendung, wenn der Teilnehmer in betrügerischer Absicht 
gehandelt hat. 

11.2.2	 Haftung des Kunden bei sonstigen nicht autorisierten Vorgängen vor der Sperranzeige 
Beruhen nicht autorisierte Vorgänge, die keine Zahlungsvorgänge sind, vor der Sperranzeige auf der 
Nutzung eines verlorengegangenen oder gestohlenen Legitimations- oder Sicherungsmediums oder 
auf der sonstigen missbräuchlichen Nutzung des Legitimations- oder Sicherungsmediums und ist 
der Bank hierdurch ein Schaden entstanden, haften der Kunde und die Bank nach den gesetzlichen 
Grundsätzen des Mitverschuldens. 

11.2.3	 Haftung der Bank ab der Sperranzeige 
Sobald die Bank eine Sperranzeige eines Teilnehmers erhalten hat, übernimmt sie alle danach durch 
nicht autorisierte DFÜ-Verfügungen entstehenden Schäden. Dies gilt nicht, wenn ein Teilnehmer in 
betrügerischer Absicht gehandelt hat. 
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11.3	Haftungsausschluss 
Haftungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden Umstände auf einem 
ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das diejenige Partei, die sich auf dieses Ereignis 
beruft, keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten 
vermieden werden können. 

12.	Schlussbestimmungen 
Die in diesen Sonderbedingungen erwähnten Anhänge sind Bestandteil der mit dem Kunden geschlossenen Ver- 
einbarung. 

•	 Anhang I.I		  EBICS-Anbindung 

•	 Anhang I.II		  Spezifikation der EBICS-Anbindung 

•	 Anhang I.III		 Sicherheitsanforderungen an das EBICS-Kundensystem 

•	 Anhang II		  derzeit nicht belegt 

•	 Anhang III		  Spezifikation der Datenformate



Sonderbedingungen für die Datenfernübertragung 

39

ANHANG I.I			   EBICS-Anbindung  

1.	 Legitimations- und Sicherungsverfahren 

Der Kunde (Kontoinhaber) benennt der Bank die Teilnehmer und deren Berechtigungen im Rahmen der Daten-
fernübertragung. Folgende Legitimations- und Sicherungsverfahren werden in der EBICS-Anbindung eingesetzt: 

•	 Elektronische Unterschriften 
•	 Authentifikationssignatur 
•	 Verschlüsselung 

Für jedes Legitimations- und Sicherungsverfahren verfügt der Teilnehmer über ein individuelles Schlüsselpaar, das 
aus einem privaten und einem öffentlichen Schlüssel besteht. Die öffentlichen Teilnehmerschlüssel sind der Bank 
gemäß dem in Nummer 2 beschriebenen Verfahren mitzuteilen. Die öffentlichen Bankschlüssel sind gemäß dem 
in Nummer 2 beschriebenen Verfahren gegen unautorisiertes Verändern zu schützen. Die Schlüsselpaare des Teil-
nehmers können auch für die Kommunikation mit anderen Banken eingesetzt werden. 

1.1	 Elektronische Unterschriften 
1.1.1	 Elektronische Unterschriften der Teilnehmer 

Für die Elektronischen Unterschriften (EU) der Teilnehmer sind die folgenden Unterschriftsklassen defi-
niert: 
•	 Einzelunterschrift (Typ „E”) 
•	 Erstunterschrift (Typ „A“) 
•	 Zweitunterschrift (Typ „B“) 
•	 Transportunterschrift (Typ „T“) 
Als bankfachliche EU bezeichnet man EU vom Typ „E“, „A“ oder „B“. Bankfachliche EU dienen der Auto-
risierung von Aufträgen. Aufträge können mehrere bankfachlichen EU benötigen, die von unterschied-
lichen Nutzern (Kontoinhaber und deren Bevollmächtigte) geleistet werden müssen. Für jede unter-
stützte Auftragsart wird zwischen Bank und Kunde eine Mindestanzahl erforderlicher bankfachlicher 
EU vereinbart. EU vom Typ „T“, die als Transportunterschriften bezeichnet werden, werden nicht zur 
bankfachlichen Freigabe von Aufträgen verwendet, sondern lediglich zu deren Übertragung an die 
Banksysteme. “Technische Teilnehmer“ (siehe Nummer 2.2) können nur eine EU vom Typ „T“ zugewie-
sen bekommen. Mit dem vom Kunden verwendeten Programm können verschiedene Nachrichten (z. 
B. Aufträge für den Inlands- und Auslandszahlungsverkehr, aber auch für Initialisierung, den Protokoll-
abruf und die Abholung von Konto- und Umsatzinformationen etc.) erstellt werden. Die Bank teilt dem 
Kunden mit, welche Nachrichtenarten genutzt werden können und welcher EU-Typ hierfür anzuwen-
den ist. Die Bank steht ihrem Kunden (Kontoinhaber), der kein Verbraucher ist, für die Datenfernüber-
tragung auf elektronischem Wege – nachfolgend „Datenfernübertragung“ oder „DFÜ“ genannt – zur 
Verfügung. Die Datenfernübertragung umfasst die Einreichung und den Abruf von Dateien (insbe-
sondere Übermittlung von Aufträgen und Informationsabruf). Die Bank gibt dem Kunden die Dienst-
leistungsarten bekannt, die er im Rahmen der Datenfernübertragung nutzen kann. Zur Nutzung der 
Datenfernübertragung gelten die mit der Bank vereinbarten Verfügungslimite. 

1.1.2	 Authentifikationssignatur 
Im Gegensatz zur EU, die Auftragsdaten signiert, wird die Authentifikationssignatur über die einzelne 
EBICS-Nachricht einschließlich Steuerungs- und Anmeldedaten und die darin enthaltenen EU gebil-
det. Mit Ausnahme einiger in der EBICS-Spezifikation definierter systembedingter Auftragsarten wird 
die Authentifikationssignatur bei jedem Transaktionsschritt sowohl vom Kunden- als auch vom Bank-
system geleistet. Der Kunde muss gewährleisten, dass eine Software eingesetzt wird, die die Authenti-
fikationssignatur jeder von der Bank übermittelten EBICS-Nachricht unter Berücksichtigung der Aktu-
alität und Authentizität der gespeicherten öffentlichen Schlüssel der Bank gemäß den Vorgaben der 
EBICS-Spezifikation (siehe Anhang I.II) prüft.

1.2	 Verschlüsselung 
Zur Gewährleistung der Geheimhaltung der bankfachlichen Daten auf Anwendungsebene sind die Auftragsda-
ten vom Kunden unter Berücksichtigung der Aktualität und Authentizität der gespeicherten öffentlichen Schlüs-
sel der Bank gemäß den Vorgaben der EBICS-Spezifikation (siehe Anhang I.II) zu verschlüsseln. Darüber hinaus 
ist auf den externen Übertragungsstrecken zwischen Kunden- und Banksystem zusätzlich eine Transportver-
schlüsselung vorzunehmen. Der Kunde muss gewährleisten, dass eine Software eingesetzt wird, die gemäß 
den Vorgaben der EBICS-Spezifikation (siehe Anhang I.II) Aktualität und Authentizität der hierfür eingesetzten 
Serverzertifikate der Bank überprüft. 

ANHANG I.I
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2.	 Initialisierung der EBICS-Anbindung 

2.1	 Einrichtung der Kommunikationsverbindung 
Der Kommunikationsaufbau erfolgt unter Verwendung einer URL (Uniform Resource Locator). Alternativ kann 
auch eine IP-Adresse der jeweiligen Bank benutzt werden. Die URL oder die IP-Adresse werden dem Kunden 
bei Vertragsabschluss mit der Bank mitgeteilt. Die Bank teilt den vom Kunden benannten Teilnehmern zur 
Aufnahme der EBICS-Anbindung folgende Daten mit: 
•	 URL oder IP-Adresse der Bank 
•	 Bezeichnung der Bank 
•	 HostID
•	 Zulässige Version(en) für das EBICS-Protokoll und der Sicherungsverfahren
•	 Partner-ID (Kunden-ID) 
•	 User-ID
•	 System-ID (für technische Teilnehmer) 
•	 Weitere spezifische Angaben zu Kunden- und Teilnehmerberechtigungen 
Für die dem Kunden zugeordneten Teilnehmer vergibt die Bank jeweils eine User-ID, die den Teilnehmer ein-
deutig identifiziert. Soweit dem Kunden ein oder mehrere technische Teilnehmer zugeordnet sind (Multi-User-
System), vergibt die Bank zusätzlich zur User-ID eine System-ID. Soweit kein technischer Teilnehmer festgelegt 
ist, sind System-ID und User-ID identisch. 

2.2	 Initialisierung der Teilnehmerschlüssel
Die vom Teilnehmer eingesetzten Schlüsselpaare für die bankfachliche EU, die Verschlüsselung der Auftrags-
daten und die Authentifikationssignatur müssen zusätzlich zu den in Nummer 1 beschriebenen all-gemeinen 
Bedingungen den nachfolgenden Anforderungen genügen: 

1	 Die Schlüsselpaare sind ausschließlich und eindeutig dem Teilnehmer zugeordnet. 
2	 Soweit der Teilnehmer seine Schlüssel eigenständig generiert, sind die privaten Schlüssel mit Mitteln zu 

erzeugen, die der Teilnehmer unter seiner alleinigen Kontrolle halten kann. 
3	 Sofern die Schlüssel von einem Dritten zur Verfügung gestellt werden, ist sicherzustellen, dass der Teilneh-

mer in den alleinigen Besitz der privaten Schlüssel gelangt. 
4	 Für die zur Legitimation eingesetzten privaten Schlüssel definiert jeder Nutzer pro Schlüssel ein Passwort, 

das den Zugriff auf den jeweiligen privaten Schlüssel absichert. 
5	 Für die zur Absicherung des Datenaustausches eingesetzten privaten Schlüssel definiert jeder Teilnehmer 

pro Schlüssel ein Passwort, das den Zugriff auf den jeweiligen privaten Schlüssel absichert. Auf dieses Pass-
wort kann verzichtet werden, wenn das Sicherungsmedium des Teilnehmers in einer technischen Umge-
bung gespeichert ist, die vor unautorisiertem Zugriff geschützt ist. 

Für die Initialisierung des Teilnehmers bei der Bank ist die Übermittlung der öffentlichen Schlüssel des Teil-
nehmers an das Banksystem erforderlich. Hierfür übermittelt der Teilnehmer der Bank seine öffentlichen 
Schlüssel auf zwei voneinander unabhängigen Kommunikationswegen: 
•	 Über die EBICS-Anbindung mittels der hierfür vorgesehenen systembedingten Auftragsarten. 
•	 Mit einem vom Kontoinhaber oder einem Kontobevollmächtigten unterschriebenen Initialisierungsbrief. 
Für die Freischaltung des Teilnehmers überprüft die Bank auf Basis der vom Kontoinhaber oder einem Kon-
tobevollmächtigten unterschriebenen Initialisierungsbriefe die Authentizität der über EBICS übermittelten 
öffentlichen Teilnehmerschlüssel. 

Zu jedem öffentlichen Teilnehmerschlüssel enthält der Initialisierungsbrief die folgenden Daten: 
•	 Verwendungszweck des öffentlichen Teilnehmerschlüssels 
•	 Elektronische Unterschrift 
•	 Authentifikationssignatur 
•	 Verschlüsselung 
•	 Die jeweils unterstützte Version pro Schlüsselpaar 
•	 Längenangabe des Exponenten 
•	 Exponent des öffentlichen Schlüssels in hexadezimaler Darstellung 
•	 Längenangabe des Modulus 
•	 Modulus des öffentlichen Schlüssels in hexadezimaler Darstellung 
•	 Hashwert des öffentlichen Schlüssels in hexadezimaler Darstellung 
Die Bank prüft die Unterschrift des Kontoinhabers beziehungsweise des Kontobevollmächtigten auf dem Ini-
tialisierungsbrief sowie die Übereinstimmung zwischen den über die EBICS-Anbindung und den schriftlich 
übermittelten Hashwerten des öffentlichen Schlüssels des Teilnehmers. Bei positivem Prüfergebnis schaltet 
die Bank den betreffenden Teilnehmer für die vereinbarten Auftragsarten frei. 

ANHANG I.I
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2.3	 Initialisierung der bankseitigen Schlüssel 
Der Teilnehmer holt den öffentlichen Schlüssel der Bank mittels einer eigens dafür vorgesehenen systembe-
dingten Auftragsart ab. Der Hashwert des öffentlichen Bankschlüssels wird von der Bank zusätzlich über einen 
zweiten, mit dem Kunden gesondert vereinbarten Kommunikationsweg bereitgestellt. Vor dem ersten Ein-
satz von EBICS hat der Teilnehmer die Echtheit der ihm per Datenfernübertragung übermittelten öffentlichen 
Bankschlüssel dadurch zu überprüfen, dass er deren Hashwerte mit den Hashwerten vergleicht, die von der 
Bank über den gesondert vereinbarten Kommunikationsweg mitgeteilt wurden. Der Kunde muss gewährleis-
ten, dass eine Software eingesetzt wird, die die Gültigkeit der im Rahmen der Transportverschlüsselung ein-
gesetzten Serverzertifikate anhand des von der Bank gesondert mitgeteilten Zertifizierungspfades überprüft. 

3.	 Besondere Sorgfaltspflichten bei Erzeugung von Legitimations- und Sicherungsmedien durch den Kunden 
Soweit der Kunde seine Legitimations- und Sicherungsmedien nach den Vorgaben der EBICS-Spezifikation selbst 
erzeugt und er diese bei seiner Bank initialisiert, hat er Folgendes sicherzustellen:
•	 In allen Phasen der Authentifizierung, inklusive Anzeige, Übermittlung und Speicherung sind Vertraulichkeit 

und Integrität des Legitimationsmediums zu gewährleisten.
•	 Private Teilnehmerschlüssel auf den Legitimations- und Sicherungsmedien dürfen nicht im Klartext abge-

speichert werden.
•	 Spätestens nach fünfmaliger Fehleingabe des Passwortes wird das Legitimationsmedium gesperrt. 
•	 Die Generierung der privaten und öffentlichen Teilnehmerschlüssel muss in einer sicheren Umgebung 

erfolgen.
•	 Die Legitimations- und Sicherungsmedien sind ausschließlich und eindeutig dem Teilnehmer zuzuordnen 

und zu verwenden.

4.	 Auftragserteilung an die Bank 
Der Nutzer überprüft die Auftragsdaten auf ihre Richtigkeit und stellt sicher, dass genau diese Daten elektronisch 
unterschrieben werden. Bei Aufnahme der Kommunikation werden seitens der Bank zuerst teilnehmerbezogene 
Berechtigungsprüfungen durchgeführt, wie etwa die Auftragsartberechtigung oder gegebenenfalls vereinbarte 
Limitprüfungen. Die Ergebnisse weiterer bankfachlicher Prüfungen wie beispielsweise Limitprüfungen oder Konto-
berechtigungsprüfungen werden dem Kunden im Kundenprotokoll zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt. Auf-
tragsdaten, die an das Banksystem übermittelt werden, können wie folgt autorisiert werden: 

1	 Alle erforderlichen bankfachlichen EU werden zusammen mit den Auftragsdaten übertragen. 

2	 Sofern mit dem Kunden für die jeweilige Auftragsart die Verteilte Elektronische Unterschrift (VEU) vereinbart 
wurde und die übermittelten EU für die bankfachliche Freigabe nicht ausreichen, wird der Auftrag bis zur Abgabe 
aller erforderlichen EU im Banksystem gespeichert. 

3	 Soweit Kunde und Bank vereinbaren, dass die Autorisierung von per DFÜ übermittelten Auftragsdaten mittels 
gesondert übermittelten Begleitzettels/Sammelauftrags erfolgen kann, ist an Stelle der bankfachlichen EU des 
Nutzers eine Transportunterschrift (Typ „T“) für die technische Absicherung der Auftragsdaten zu leisten. Hierfür 
ist die Datei mit einer speziellen Kennung zu versehen, die angibt, dass es außer der Transportunterschrift (Typ 
„T“) keine weitere EU für diesen Auftrag gibt. Die Freigabe des Auftrags erfolgt nach erfolgreicher Prüfung der 
Unterschrift des Nutzers auf dem Begleitzettel/Sammelauftrag durch die Bank. 

4.1	 Auftragserteilung mittels Verteilter Elektronischer Unterschrift (VEU) 
Die Art und Weise, wie die Verteilte Elektronische Unterschrift durch den Kunden genutzt wird, muss mit der 
Bank vereinbart werden. Die Verteilte Elektronische Unterschrift (VEU) ist dann einzusetzen, wenn die Autori-
sierung von Aufträgen unabhängig vom Transport der Auftragsdaten und gegebenenfalls auch durch mehrere 
Teilnehmer erfolgen soll. Solange noch nicht alle zur Autorisierung erforderlichen bankfachlichen EU vorlie-
gen, kann der Auftrag von einem hierzu berechtigten Nutzer gelöscht werden. Soweit der Auftrag vollständig 
autorisiert wurde, ist nur noch ein Rückruf gemäß Nummer 9 der Sonderbedingungen für die Datenfernüber-
tragung möglich. Die Bank ist dazu berechtigt, nicht vollständig autorisierte Aufträge nach Ablauf des von der 
Bank gesondert mitgeteilten Zeitlimits zu löschen. 

4.2	 Legitimationsprüfung durch die Bank 
Per DFÜ eingelieferte Auftragsdaten werden als Auftrag durch die Bank erst dann ausgeführt, wenn die erfor-
derlichen bankfachlichen EU beziehungsweise der unterschriebene Begleitzettel/Sammelauftrag eingegan-
gen sind und mit positivem Ergebnis geprüft wurden. 

ANHANG I.I



Sonderbedingungen für die Datenfernübertragung 

42

4.3	 Kundenprotokolle 
Die Bank dokumentiert in Kundenprotokollen die folgenden Vorgänge: 
•	 Übertragung der Auftragsdaten an das Banksystem. 
•	 Übertragung von Informationsdateien von dem Banksystem an das Kundensystem. 
•	 Ergebnis einer jeden Legitimationsprüfung von Aufträgen des Kunden an das Banksystem. 
•	 Weiterverarbeitung von Aufträgen, sofern sie die Unterschriftsprüfung und die Anzeige von Auftrags-

daten betreffen. 
Der Teilnehmer hat sich durch zeitnahen Abruf des Kundenprotokolls über das Ergebnis der auf Seiten der 
Bank durchgeführten Prüfungen zu informieren. 
Der Teilnehmer hat dieses Protokoll, das inhaltlich den Bestimmungen von Kapitel 10 der Anhang I.II ent-
spricht, zu seinen Unterlagen zu nehmen und auf Anforderung der Bank zur Verfügung zu stellen. 

5.	 Änderung der Teilnehmerschlüssel mit automatischer Freischaltung 
Wenn die vom Teilnehmer eingesetzten Legitimations- und Sicherungsmedien in ihrer Gültigkeit zeitlich begrenzt 
sind, hat der Teilnehmer der Bank die neuen öffentlichen Teilnehmerschlüssel rechtzeitig vor dem Erreichen des 
Ablaufdatums zu übermitteln. Nach dem Erreichen des Ablaufdatums der alten Schlüssel ist eine Neuinitialisierung 
vorzunehmen. Wenn der Teilnehmer seine Schlüssel selbst generiert, so hat er zu dem mit der Bank vereinbarten 
Zeitpunkt die Teilnehmerschlüssel unter Verwendung der dafür vorgesehenen systembedingten Auftragsarten zu 
erneuern und rechtzeitig vor dem Erreichen des Ablaufdatums der alten Schlüssel zu übermitteln. Für eine auto-
matische Freischaltung der neuen Schlüssel ohne eine erneute Teilnehmerinitialisierung sind die folgenden Auf-
tragsarten zu nutzen: 
•	 Aktualisierung des öffentlichen bankfachlichen Schlüssels (PUB) 
und 
•	 Aktualisierung des öffentlichen Authentifikationsschlüssels und des öffentlichen Verschlüsselungsschlüs-

sels (HCA) 
oder alternativ 
•	 Aktualisierung aller drei oben genannter Schlüssel (HCS). 
Die Auftragsarten PUB und HCA bzw. HCS sind hierfür mit einer gültigen bankfachlichen EU des Nut-
zers zu versehen. Nach erfolgreicher Änderung sind nur noch die neuen Schlüssel zu verwenden. Wenn 
die Elektronische Unterschrift nicht erfolgreich geprüft werden konnte, wird wie unter Nummer 8 Absatz 3 
der Sonderbedingungen für die Datenfernübertragung verfahren. Die Schlüsseländerung darf erst nach Abarbei-
tung aller Aufträge erfolgen. Ansonsten sind die noch nicht ausgeführten Aufträge mit dem neuen Schlüssel neu 
zu erteilen. 

6.	 Sperrung der Teilnehmerschlüssel 
Besteht der Verdacht des Missbrauchs der Teilnehmerschlüssel, ist der Teilnehmer dazu verpflichtet, seine Zugangs-
berechtigung zu allen Banksystemen zu sperren, die den/die kompromittierten Schlüssel verwenden. Soweit der 
Teilnehmer über gültige Legitimations- und Sicherungsmedien verfügt, kann er seine Zugangsberechtigung via 
EBICS-Anbindung sperren. Hierbei wird durch Senden einer Nachricht mit der Auftragsart „SPR“ der Zugang für den 
jeweiligen Teilnehmer, unter dessen User-ID die Nachricht gesendet wird, gesperrt. Nach einer Sperre können bis 
zu der unter Nummer 2 beschriebenen Neuinitialisierung keine Aufträge von diesem Teilnehmer per EBICS-Anbin-
dung mehr erteilt werden. Wenn der Teilnehmer nicht mehr über gültige Legitimations- und Sicherungsmedien 
verfügt, kann er außerhalb des DFÜ-Verfahrens seine Legitimations- und Sicherungsmedien über die von der Bank 
gesondert bekannt gegebene Sperrfazilität sperren lassen. Der Kunde kann außerhalb des DFÜ-Verfahrens die 
Legitimations- und Sicherungsmedien eines Teilnehmers oder den gesamten DFÜ- Zugang über die von der Bank 
bekannt gegebene Sperrfazilität sperren lassen. 
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ANHANG I.II		   	 Spezifikation der EBICS-Anbindung  

Die Spezifikation ist auf der Webseite www.ebics.de veröffentlicht. 

 
ANHANG I.III		 Sicherheitsanforderungen an das EBICS-Kundensystem   

Über die in Anhang I.I Nummer 6 beschriebenen Sicherheitsmaßnahmen hinaus sind durch den Kunden folgende 
Anforderungen zu berücksichtigen: 
•	 Die vom Kunden für das EBICS-Verfahren eingesetzte Software muss die in Anhang I.I beschriebenen Anforde-

rungen erfüllen.

•	 EBICS-Kundensysteme dürfen nicht ohne Firewall eingesetzt werden. Eine Firewall ist eine Einrichtung, die den 
gesamten ein- und ausgehenden Nachrichtenverkehr überwacht und nur bekannte oder autorisierte Verbin-
dungen zulässt.

•	 Es ist ein Virenscanner zu installieren, der regelmäßig mit den neuesten Virendefinitions-Dateien auszustatten ist. 

•	 Das EBICS-Kundensystem ist so einzurichten, dass sich der Teilnehmer vor dessen Nutzung anmelden muss. 
Die Anmeldung hat als normaler Benutzer und nicht als Administrator, der z. B. berechtigt ist, die Installation 
von Programmen vorzunehmen, zu erfolgen. 

•	 Die internen IT-Kommunikationswege für unverschlüsselte bankfachliche Daten oder für unverschlüsselte 
EBICS-Nachrichten sind gegen Abhören und Manipulationen zu schützen. 

•	 Wenn sicherheitsrelevante Updates für das jeweils eingesetzte Betriebssystem und weiterer installierter sicher-
heitsrelevanter Software-Programme vorliegen, sollten die eingesetzten EBICS- Kundensysteme mit diesen 
aktualisiert werden. 

Die Umsetzung dieser Anforderungen liegt ausschließlich in der Verantwortung des Kunden. 

ANHANG II			   derzeit nicht besetzt 

ANHANG III			   Spezifikation der Datenformate 

Die Spezifikation ist auf der Webseite www.ebics.de veröffentlicht

ANHANG I.II, I.III, II, III
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